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Vorwort der Herausgeber 

Nach rund zweieinhalb Jahren zeichnet sich nun ein Ende der 
schwierigen Verhandlungen um die Aufgabenentflechtung im 
deutschen Bundesstaat ab. Begonnen haben sie mit der Einset-
zung der gemeinsamen Kommission von Bundestag und Bun-
desrat zur Modernisierung der föderalen Ordnung im Oktober 
2003. Nachdem sich CDU/CSU und SPD in ihrem Koalitions-
vertrag vom November 2005 auf ein Maßnahmenpaket zur 
Neuordnung der Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern 
einigen konnten, laufen nun die Beratungen über die notwen-
digen Änderungen des Grundgesetzes und die zugehörige Um-
setzungsgesetzgebung auf Hochtouren. 

Übereinstimmung besteht zwischen den Partnern der Großen 
Koalition aber auch darin, dass damit nur ein erster Schritt ge-
tan ist. Noch im Laufe dieser Legislaturperiode wollen sie laut 
Koalitionsvertrag auch „die Finanzbeziehungen zwischen 
Bund und Ländern auf eine neue Grundlage stellen“. Schon für 
dieses Jahr ist geplant, die Beratungen zu dieser zweiten Re-
formstufe aufzunehmen. Als notwendige Ergänzung zu dem 
Aufgabenentflechtungspaket sollen die „Voraussetzungen und 
Lösungswege [geklärt werden], das Grundgesetz so zu ändern, 
dass die Eigenverantwortung der Gebietskörperschaften und 
ihre aufgabenadäquate Finanzausstattung gestärkt werden 
kann.“ 

Vor diesem Hintergrund wollen die Konrad-Adenauer-Stif-
tung, die Bertelsmann Stiftung, die Heinrich-Böll-Stiftung, die 
Friedrich-Ebert-Stiftung, die Ludwig-Erhard-Stiftung, die Stif-
tung Marktwirtschaft und die Friedrich-Naumann-Stiftung mit 
der vorliegenden Studie einen Impuls für die öffentliche De-
batte um diese zweite Stufe der deutschen Föderalismusreform 
geben. Sie setzen damit ihre gemeinsamen Aktivitäten im Rah-
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men der Stiftungsallianz „Bürgernaher Bundesstaat“ fort, die 
die Anstrengungen zur Modernisierung unseres Bundesstaates 
seit Einsetzung der gemeinsamen Kommission von Bundestag 
und Bundesrat konstruktiv begleitet hat. 

Mit der Herausgabe des neuesten Heftes der Schriftenreihe 
„Forum Föderalismus“ zur „Finanzautonomie von föderalen 
Gliedstaaten und Kommunen“ wollen die beteiligten Stiftun-
gen die Politik und die Öffentlichkeit sensibilisieren für den 
Nutzen, den Anregungen aus dem internationalen Vergleich 
für die nun anstehenden Bund-Länder-Beratungen zur födera-
len Finanzverfassung haben können. Sie haben deshalb den 
Direktor des Deutschen Instituts für Föderalismusforschung, 
Professor Dr. Hans-Peter Schneider, gebeten, einen komparati-
ven Überblick über die Finanzordnungen Australiens, Kana-
das, Österreichs, Russlands, der Schweiz und der USA zu er-
stellen. Sicherlich eignet sich nicht jeder dieser Staaten glei-
chermaßen als Modell für die deutsche Debatte. Das Anliegen 
der Studie besteht aber primär darin, eine differenzierte Über-
sicht über den unterschiedlichen Grad an finanzieller Autono-
mie zu liefern, den Gliedstaaten und Kommunen in föderalen 
Staaten genießen, um das derzeitige deutsche System besser 
verorten zu können. 
 
Dr. Ralf Baus Dr. Hans D. Barbier 
Konrad-Adenauer-Stiftung Ludwig-Erhard-Stiftung 

Thomas Fischer Dr. Guido K. Raddatz 
Bertelsmann Stiftung Stiftung Marktwirtschaft 

Michael Stognienko Dr. Horst Werner 
Heinrich-Böll-Stiftung Friedrich-Naumann-Stiftung 

Dr. Irina Mohr 
Friedrich-Ebert-Stiftung
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I. Vorbemerkung 

Gegenstand der Studie des „Deutschen Instituts für Föderalis-
musforschung e.V.“ in Hannover sind die Finanzverfassungen 
von Australien, Kanada, Österreich, Russland, der Schweiz 
und den USA. Dabei steht die Frage im Mittelpunkt, wieviel 
eigene finanzpolitische Gestaltungsfreiheit die jeweiligen föde-
ralen Glieder (Einzelstaaten, Provinzen, Länder, Kantone, fö-
derative Subjekte) und Kommunen bei ihren Einnahmen und 
Ausgaben unabhängig von den Zentralregierungen in den ge-
nannten Bundesstaaten besitzen. Demgemäß sind zwar in ers-
ter Linie Umfang und Grenzen der sog. Steuerautonomie die-
ser Einheiten (in Bezug auf Gesetzgebungskompetenzen, Er-
tragshoheit und Verwaltungszuständigkeiten) in den Blick zu 
nehmen, wobei aus Gründen des Systemvergleichs zwischen 
einzelnen Steuerarten unterschieden werden muss. Einbezogen 
wurden aber auch konditionierte Zuwendungen („grants“) der 
Zentralregierungen, die den finanzpolitischen Handlungs- und 
Entscheidungsspielraum der Glieder mindestens ebenso stark 
einschränken können wie unzureichende Besteuerungsrechte. 
Deshalb ist die gesamte Einnahmesituation der Glieder vor und 
nach solchen Transfers einschließlich ihrer Verschuldungs-
möglichkeiten im Einzelnen zu untersuchen. 

Nur exemplarisch erörtert werden allerdings die verschiedenen 
Verfahren und Instrumente eines Finanzausgleichs. Dies hat 
mehrere Gründe: Erstens gibt es in fünf der genannten Staaten 
nur Formen eines vertikalen Ausgleichs. Horizontale Aus-
gleichsmechanismen (wie der Länderfinanzausgleich in 
Deutschland nach Art. 107 Abs. 2 GG) sind sonst nirgendwo in 
der Welt üblich. Zweitens sagt die Art und Weise eines Fi-
nanzausgleichs nur wenig aus über Umfang und Grenzen der 
finanziellen Autonomie von subnationalen und kommunalen 
Einheiten. Drittens gibt es Staaten, in denen trotz erheblicher 
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Unterschiede der Gliedstaaten in Größe, Bevölkerungszahl und 
Wirtschaftskraft keinerlei auf eine Angleichung der Lebens-
verhältnisse abzielender Finanzausgleich existiert (wie z. B. in 
den USA). Viertens sind da, wo ein Ausgleich vorgesehen ist, 
die einzelnen Systeme so kompliziert, dass für ihre Darstellung 
ein eigenes Gutachten erforderlich wäre. Fünftens schließlich 
würde eine solche Studie auch keinen Vergleich der Harmoni-
sierungsniveaus erlauben, weil die jeweiligen Ausgleichspara-
meter erheblich voneinander abweichen: Während in Deutsch-
land die durchschnittliche Steuerkraft pro Einwohner maß-
geblich ist, orientieren sich andere Länder am Bedarf ihrer 
subnationalen Einheiten, an deren Einwohnerzahl, am Brutto-
inlandsprodukt, an der Wachstums- oder Arbeitslosenquote 
und meist sogar an einer Kombination aus solchen und anderen 
Indikatoren. 

 

II. Australien 

1. Das „Commonwealth of Australia“ entstand als Bundesstaat 
im Jahre 1901 durch einen Zusammenschluss von ehemals 
sechs britischen Kolonien, der später um zwei unabhängige 
Gebiete, das „Northern Territory“ (1978) und das „Austra-
lian Capital Territory“ (1989), erweitert wurde. Hinzu kom-
men noch sechs relativ autonome Verwaltungsbezirke. 
Australien hat 20,1 Mio. Einwohner und erstreckt sich auf 
einem Gebiet von 7,7 Mio. km2. Das Wachstum des Brutto-
inlandsprodukts (BIP) liegt zwischen 3,5 und 4 % pro Jahr; 
das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen betrug 2004 
knapp 43.000 AU$ (32.000 US$).*

* Bei diesen und den folgenden Länderangaben zum Bruttoinlandsprodukt 
und zum Bruttoinlandsprodukt pro Kopf handelt es sich jeweils um die 
nominalen Werte zu laufenden Preisen. Die Angaben entstammen der 
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2. Die australische Verfassung von 1900 weist in Art. 51 Abs. 
2 die Gesetzgebungskompetenzen auf dem Gebiet der Be-
steuerung generell dem zentralen Parlament zu. Die wich-
tigsten nationalen Gesetze sind das Einkommensteuergesetz 
(„Income Tax Act“) von 1986, das Einkommensteuer-Ver-
anlagungsgesetz („Income Tax Assessment Act“) von 1997, 
das Zusatzleistungen-Veranlagungsgesetz („Fringe Benefits 
Assessment Act“) von 1986 (besteuert werden unentgeltli-
che Zusatzleistungen; es handelt sich also um eine Art 
Schenkungsteuer), das Umsatzsteuergesetz („Goods and 
Services Tax Act“) von 1999 sowie zahlreiche Zoll- und 
Verbrauchsteuergesetze („Customs and Excise Tax Acts“), 
wobei letztere vor allem den Energieverbrauch (Mineralöl, 
Gas, Elektrizität) betreffen. 

3. Obwohl die australische Verfassung eine ergänzende 
Besteuerung durch die Gliedstaaten nicht ausschließt, so-
dass man theoretisch von konkurrierenden Zuständigkeiten 
sprechen kann, verfügt das Commonwealth bei der Steuer-
gesetzgebung praktisch über eine Art Monopol. Auch der 
Vollzug ist ausschließlich Sache der Zentralregierung. Die 
Staaten haben insoweit keinerlei eigenen Gestaltungsspiel-
raum, sondern werden im Gegenteil sogar ausdrücklich an 
die Vorgaben des zentralen Gesetzgebers gebunden. 

So lautet etwa Part.1, Sec.4, par.4 des „Sales Tax Assessment 
Act“ von 1992: „The sales tax law binds the Crown in right of 
each of the States, of the Australian Capital Territory and of the 
Northern Territory.“ 

Entsprechend hoch ist auch der Anteil des Bundes am Ge-
samtsteueraufkommen (in 2004: 80 %, während auf die 

 
„World Economic Outlook Database“ des Internationalen Währungsfonds 
und beziehen sich allesamt auf das Jahr 2004. 
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Staaten nur 16 % und auf die Gemeinden 4 % entfielen). 
Bezogen auf sämtliche Einnahmen öffentlicher Kassen in 
2004 erhielten der Bund 61 %, die Staaten 34 % und die 
Gemeinden weniger als 5 %. Dies war nicht immer so. Ur-
sprünglich lag das Schwergewicht der Besteuerung bei den 
Staaten, die bis 1942 noch über die Einkommensteuer und 
bis 1988 wenigstens über Zuschlagsrechte zur Einkom-
mensteuer verfügten. Das Experiment einer Aufteilung der 
Einkommensteuer zwischen Bund und Staaten („tax shar-
ing“), wie es 1975/76 die liberale Regierung Fraser unter 
dem Motto des „New Federalism“ begonnen hatte, wurde 
1985 wieder eingestellt, weil die Staaten mit der gesamten 
Steuerpolitik des Bundes unzufrieden waren. Einen wichti-
gen Reformschritt unternahm Australien im Jahre 1999 mit 
der Einführung einer modernen Umsatzsteuer („goods and 
services tax“), die zwar ebenfalls vom Bund erhoben, aber 
den Staaten abzüglich der Verwaltungskosten in vollem 
Umfang zurückerstattet wird. Die Zentralisierung der Be-
steuerungsrechte in Australien erfolgte stets im Einverneh-
men zwischen den Regierungen beider Ebenen, das auf ei-
nem Gegengeschäft beruhte, ohne dessen genaue Kenntnis 
die gesamte australische Finanzverfassung kaum verständ-
lich ist: Es wurde ein System vertikaler Transfers vom Bund 
zu den Staaten in Gestalt sog. Steuerrückerstattungen in-
stalliert, das zugleich Ausgleichsfunktionen erfüllt und von 
einer unabhängigen Kommission überwacht wird (vgl. dazu 
unten Ziff. 6). 

4. Die Steuereinnahmen der subnationalen Einheiten, welche 
nur knapp über 20 % der öffentlichen Gesamteinnahmen in 
Australien ausmachen, setzten sich in den Jahren 2003/04 
wie folgt zusammen: 
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(1) auf der regionalen Ebene der Staaten: Abgaben der Ar-
beitgeber für soziale Sicherung ihrer Beschäftigten („payroll 
taxes“) 27 %; Steuern auf Grundbesitz („property taxes“) 
41 %; Umsatzsteuern („goods and services taxes“) 18 %; 
Verbrauch- und Aufwandsteuern („taxes on the use of 
goods and performance of activities“) 14 %. Insgesamt be-
zogen die Staaten nur 55 % ihrer Einnahmen aus eigenen 
Quellen und waren zu 45 % auf Zuweisungen („transfers“) 
des Bundes angewiesen. 
(2) auf der lokalen Ebene der Gemeinden: Grundsteuern 
(„rates“) 43 %; sonstige Abgaben 2 %; Netto-Überschüsse 
aus Wirtschaftstätigkeit 35 %; andere Erträge 20 %. Insge-
samt schöpften die Gemeinden 88 % ihrer Einnahmen aus 
eigenen Quellen; die Zuweisungen des Bundes betrugen 
10 %, die der Staaten 2 %. 

Vom Gesamtertrag der Steuern in Australien entfielen auf 
die Staaten in 1985 lediglich 18,6 %, in 2004 sogar nur 
noch 16 %. Im Durchschnitt der Jahre 1995–2000 setzten 
sich die Einnahmen der Staaten nur zu 35 % aus eigenen 
Steuern, zu 26 % aus nichtsteuerlichen Abgaben oder Erträ-
gen, aber zu 39 % aus Zuweisungen des Bundes zusammen. 
Vor allem diese Zahlen unterstreichen einmal mehr den äu-
ßerst geringen autonomen Handlungsspielraum der Einzel-
staaten bei der Erhebung von Steuern und Abgaben. Aller-
dings sollte nicht unerwähnt bleiben, dass dem auf Ebene 
der Gemeinden ein im internationalen Vergleich ausgespro-
chen hoher Anteil an Eigeneinnahmen von 88 % gegenüber-
steht. 

5. Es wäre indessen völlig falsch, wollte man aus der Vertei-
lung der Einnahmen der Staaten den Schluss ziehen, dass 
sie in Australien kaum eigene finanzpolitische Entschei-
dungen unabhängig vom Bund treffen könnten. Denn, wie 
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bereits angedeutet, erhalten sie vom Bund in erheblichem 
Umfang Zuweisungen („transfers“), die im Durchschnitt 
1986 immerhin 54,4 % und – mit abnehmender Tendenz – 
2004 noch 44,7 % ihrer Einnahmen ausmachten. Davon wa-
ren 2004 etwa 55 % an Bedingungen oder Programme des 
Bundes geknüpft, während 45 % (darunter als sog. Steuer-
rückerstattung ein Großteil der Einnahmen des Bundes aus 
der Umsatzsteuer) in den allgemeinen Haushalt der Staaten 
floss. Oder anders ausgedrückt: Im Jahre 2004 betrugen die 
bedingten Zuweisungen des Bundes („conditional grants“) 
nur 21,6 % aller Einnahmen der Staaten. Auf Bundesebene 
wirkt sich dieses Transfersystem wie folgt aus: Vor Trans-
fers verfügte der Bund 1986 über 74,4 %, 2004 noch über 
71,4 % aller Staatseinnahmen auf sämtlichen Ebenen; nach 
Transfers verblieben ihm für eigene Aufwendungen 1986 
noch 52,7 %, 2004 nur noch 35 % der zur Verfügung ste-
henden Ausgabemittel sämtlicher Ebenen. 

6. Dieses gigantische Umverteilungssystem „von oben nach 
unten“ würde weder denkbar noch überhaupt funktionsfähig 
sein, wenn es nicht konstitutionell, institutionell und proze-
dural abgesichert worden wäre. Nach Art. 96 der australi-
schen Verfassung ist das Parlament befugt, jedem Staat Fi-
nanzhilfen („financial assistance“) nach den Regeln und 
Bedingungen zu gewähren, die es für geeignet hält. Auf die-
ser Norm beruhen seit 1976 die allgemeinen Absprachen 
zur Einnahmenbeteiligung („general revenue sharing ar-
rangements“), die im Rahmen der Konferenz der Premier-
minister von Bund und Gliedstaaten getroffen werden und 
die Gesamthöhe dieser Finanzhilfen sowie deren Aufschlüs-
selung nach Kopfquoten regeln. Außerdem wurde 1933 die 
„Commonwealth Grant Commission (CGC)“ geschaffen, 
die den Dreh- und Angelpunkt des gesamten australischen 
Transfersystems bildet. Sie besteht aus einem Vorsitzenden 
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und drei weiteren Mitgliedern, die von der Zentralregierung 
berufen werden, und wird von einem Sekretariat unterstützt, 
das in zwei „branches“ mit insgesamt neun Abteilungen ge-
gliedert ist. Die CGC ist ein unabhängiges Beratungsorgan, 
das nicht auf eigene Initiative tätig wird, sondern den Bun-
desminister für Finanzen und Verwaltung mit den für den 
Finanztransfer notwendigen Daten oder Informationen ver-
sorgt. Die Kommission kümmert sich vor allem um die bei-
den wichtigsten Probleme des australischen Finanzfödera-
lismus: 1. das vertikale Ungleichgewicht zwischen den ho-
hen Steuereinnahmen des Bundes und dem geringen Auf-
kommen in den Einzelstaaten und 2. das horizontale Un-
gleichgewicht an Einnahmen und Ausgaben der Staaten 
untereinander. Beide Disparitäten werden in Australien als 
Gegenstände des Finanzausgleichs betrachtet und ihre Be-
wältigung daher zu den Aufgaben der CGC gerechnet. 

7. Das Prinzip, nach dem sich jener Finanzausgleich in 
Australien richtet und auf dem die Empfehlungen der CGC 
basieren, lautet: „Jeder Staat soll die Fähigkeit erhalten, für 
den durchschnittlichen Standard an ‚staatstypischen‘ öf-
fentlichen Leistungen zu sorgen, vorausgesetzt, dass er da-
bei für ein durchschnittliches Niveau effizienter Leistungs-
erbringung (‚operational efficiency‘) Sorge trägt und ange-
messene Anstrengungen unternimmt, Einnahmen aus eige-
nen Quellen zu erschließen.“ Der Finanzausgleich in Aust-
ralien ist also dazu bestimmt, die staatlichen Leistungsmög-
lichkeiten im Angebot von Diensten auszugleichen, nicht 
aber ihre Ergebnisse. Deshalb beziehen sich die Empfeh-
lungen der CGC auch nur auf ungebundene („untied“) all-
gemeine Einnahmezuschüsse, über die jeder Staat nach ei-
genen Prioritäten frei entscheiden kann. Die relativen Un-
terschiede bei den Einnahmen der Staaten sind allerdings 
nicht sehr groß: Abgesehen von Tasmanien, das in den Jah-
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ren 1988/89 bis 1992/93 nur bei 75 % des Durchschnitts 
lag, bewegten sich die Differenzen lediglich zwischen 84 % 
(South Australia) und 105 % (Western Australia). Im 
gleichen Zeitraum betrug die Spanne der relativen 
Aufwendungen für öffentliche Leistungen im Durchschnitt 
zwischen 93 % (Victoria) und 112 % (West-Australien), 
wenn man vom Northern Territory mit 273 % absieht. Diese 
Einnahme- und Kostenunterschiede werden durch das aust-
ralische Transfersystem vollständig ausgeglichen. Während 
in den Jahren 2000/01 vor den Ausgleichszahlungen die 
Abweichungen im Durchschnitt sämtlicher Staaten pro 
gewichtetem Einwohner bei den Einnahmen 182 AU$ und 
bei den Aufwendungen sogar 406 AU$ betrugen, werden 
diese Fehlbedarfe mit Hilfe der vertikalen Transfers voll-
ständig abgedeckt, also bis auf Null nivelliert. Australien 
hat damit beim Einnahme- und Kostenausgleich das ega-
litärste Regime aller Bundesstaaten. 

8. Nicht ganz unerheblich für den finanziellen Handlungs-
spielraum föderaler Gliedstaaten sind schließlich auch 
Möglichkeiten und Grenzen, sich zu verschulden und auf 
diese Weise die Einnahmesituation zu verbessern. In 
Australien wird die gesamte Kreditaufnahme der öffent-
lichen Haushalte auf allen Ebenen durch eine zentrale Kom-
mission, den sog. Darlehensrat („Loan Council“), gesteuert, 
der bereits im Jahre 1927 gegründet wurde. Erst seit den 
achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts pflegt dieser 
Rat sich nicht mehr direkt in die Schuldenpolitik der Staaten 
und Kommunen einzumischen, sodass diese von den mo-
dernen Möglichkeiten der Nutzung des weltweiten Kapital-
markts flexibler Gebrauch machen können. 

9. Zusammenfassend bleibt für Australien festzuhalten, dass 
seine Gliedstaaten zwar kaum über nennenswerte Kom-
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petenzen bei der Erhebung von Steuern verfügen, und zwar 
weder auf legislativem noch auf administrativem Gebiet. 
Trotz dieser Zentralisierung der Besteuerungskompetenzen 
sichert ihnen aber ein System umfassender vertikaler Trans-
fers und Ausgleichszahlungen, deren Höhe und Verteilung 
mit dem Bund ausgehandelt werden, gewisse Handlungs- 
und Entscheidungsspielräume auf der Einnahmen- und 
Ausgabenseite. Allein die ungebundenen Rückerstattungen 
der Umsatzsteuer beliefen sich in den Jahren 2002/03 auf 
29,3 Mrd. AU$. Hinzu kommen 1,74 Mrd. AU$ an freien 
Ausgleichsleistungen und 755 Mio. AU$ an weiteren all-
gemeinen Zuweisungen. Andererseits schlagen aber auch 
besondere Zweckzuweisungen („special purpose pay-
ments“), bei denen die Zentralregierung ihre Zahlungen auf 
Politikfeldern, die zur Domäne der Staaten gehören, an 
konkrete Bedingungen knüpft, mit insgesamt 15,8 Mrd. 
AU$ erheblich zu Buche. Im Ergebnis bewegt sich Austra-
lien mit dem Grad der Finanzautonomie seiner Gliedstaaten 
auf der Skala von absoluter Selbstständigkeit hin zu totaler 
Abhängigkeit in einem mittleren Bereich. Etwas anders 
stellt sich die Situation auf Ebene der Kommunen dar – dort 
ist der Grad an Einnahmenautonomie mit einem Anteil von 
88 % bemerkenswert hoch. 

 

III. Kanada 

1. Kanada, als Bundesstaat geschaffen durch den „British 
North America Act“ von 1867, setzt sich aus zehn Provin-
zen und zwei Territorien (Northwest Territories, Yukon) 
zusammen. Das Land hat knapp 29 Mio. Einwohner, die auf 
9,9 Mio. km2 verteilt sind, und ist damit nach Russland in 
der Fläche der zweitgrößte Staat der Welt, gleichzeitig der 
am dünnsten besiedelte. Ein wesentliches Merkmal Kanadas 
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besteht darin, dass fast der gesamte französischsprachige 
Bevölkerungsteil in der Provinz Quebec konzentriert ist. 
Das Wachstum des BIP liegt zwischen 2 und 2,7 % pro 
Jahr; das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen betrug 
2004 rund 40.500 CA$ (31.000 US$). 

2. Die kanadische Verfassung von 1867 weist sowohl dem Ge-
samtstaat als auch den Provinzen für sämtliche Steuern Ge-
setzgebungs- und Ertragskompetenzen zu. Nach Art. 91 
Nr.3 verfügt das kanadische Parlament über die ausschließ-
liche Gesetzgebungszuständigkeit („exclusive legislative 
authority“) für die Aufbringung von Geld durch jedwedes 
Verfahren oder System der Besteuerung („the raising of 
money by any mode or system of taxation“). Zugleich er-
klärt Art. 92 Nr. 2 der Verfassung die direkte Besteuerung 
innerhalb einer Provinz zur Erzielung von Einnahmen für 
provinziale Zwecke („direct taxation within the Province in 
order to the raising of a revenue for provincial purposes“) 
zur ausschließlichen Zuständigkeit der Provinzparlamente. 
In Kanada bestehen die Besteuerungskompetenzen des Ge-
samtstaates und der Provinzen also relativ unverbunden ne-
beneinander und sind daher Gegenstand permanenter Regie-
rungsverhandlungen zwischen beiden Ebenen. Dasselbe gilt 
für die Kreditaufnahme (vgl. Art. 91 Nr. 4, 92 Nr. 3 CC). 
Die wichtigsten zentralen Steuergesetze sind das Einkom-
mensteuergesetz („Income Tax Act“) von 1985 in der Fas-
sung von 2004, das Verbrauchsteuergesetz („Excise Tax 
Act“) von 1985 in der Fassung von 2003 (mit der Mehr-
wertsteuer für bestimmte Waren) sowie das Gesetz über den 
Finanzausgleich („Federal-Provincial Fiscal Arrangements 
Act“) von 1985, das sich über die Regelung der Finanz-
transfers hinaus auch mit Fragen der Steuerharmonisierung 
sowie mit der intergouvernementalen Finanz- und Wirt-
schaftspolitik befasst. 
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3. Im Gegensatz zur australischen Finanzverfassung können in 
Kanada sowohl der Bund als auch die Provinzen völlig un-
abhängig voneinander auf alle wichtigen Steuern getrennt 
zugreifen. Das gilt nicht nur für die Einkommen- und Kör-
perschaftsteuer, sondern zumindest theoretisch auch für die 
Umsatzsteuer („sales tax“, inzwischen auf Bundesebene als 
„goods and services tax [GST]“ bezeichnet), nachdem die 
Rechtsprechung auch letztere als Form der „direkten Be-
steuerung“ im Sinne von Art. 92 Nr. 2 der Verfassung inter-
pretiert hatte. Die Steuerautonomie der kanadischen Provin-
zen ist also nahezu schrankenlos und findet ihre Grenzen 
lediglich in der finanziellen Belastbarkeit der Bürger. Ent-
sprechend groß ist daher auf dem Gebiet von Steuern und 
Finanzen auch der intergouvernementale Koordinierungs- 
und Harmonisierungsbedarf, der dem komplexen kanadi-
schen System auch die Bezeichnung eines „executive fiscal 
federalism“ eingetragen hat. 

Im Einzelnen bewegt sich der Einkommensteuersatz des 
Bundes zwischen 15 % und 29 %. Hinzu kommen in den 
Provinzen zwischen mindestens 5,9 % (niedrigster Steuer-
satz in den Northwest Territories) und höchstens 18,02 % 
(höchster Steuersatz in Newfoundland und Labrador). Die 
Spreizung der Tarife zwischen Mindest- und Höchstsatz 
beträgt im Durchschnitt der Provinzen 7,16 %. Die Unter-
nehmens- bzw. Körperschaftsteuersätze des Bundes belau-
fen sich auf 28 % (12 % für Kleinbetriebe), die der Provin-
zen variieren zwischen 8,9 und 17 % (5–10 % für Kleinbe-
triebe). Der Umsatzsteuersatz des Bundes liegt generell bei 
7 %, harmonisiert mit einigen Provinzen bei insgesamt 
15 %. Die Umsatzsteuersätze der übrigen Provinzen 
machen 7 bis 8 % aus. Zu den Abgaben, die nur von den 
Provinzen erhoben werden, zählen Steuern auf Körper-
schaftskapital („corporate capital“), Krankenversicherungs-
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abgaben („health care premiums“), Kraftfahrzeugsteuern 
(„motor vehicles registration“) und einige Verbrauch-
steuern. 

Entsprechend geringer ist der Anteil des Bundes am Ge-
samtsteueraufkommen (in 1992: nur 48 %, während auf die 
Provinzen und Gemeinden 52 % entfielen). Bezogen auf die 
Gesamteinnahmen aus öffentlichen Kassen erhielten der 
Bund sogar nur 47,3 % und die subnationalen Einheiten zu-
sammen 47,3 %. Auch in Kanada war dies nicht immer so. 
Allerdings haben sich – im Gegensatz zu Australien – die 
Gewichte gerade umgekehrt vom Bund zu den Provinzen 
verschoben. Denn im Jahre 1961 betrug der Bundesanteil 
noch 60,3 %, bei nur 39,7 % für die Provinzen. Dieser De-
zentralisierungsprozess ist nicht nur auf gestiegene Finanz-
transfers „von oben nach unten“ zurückzuführen, sondern 
vor allem auf erfolgreiche Verhandlungen der Provinzen 
mit der Zentrale über substanzielle Transfers aus Bundes-
steuern im Rahmen der bereits genannten „Federal-Provin-
cial Tax Arrangements“. Ein ähnliches Bild vermittelt ein 
Blick auf die Ausgaben: Von ihnen entfallen auf den Bund 
nur 31 %, auf die Provinzen 45 % und die Gemeinden 17 % 
aller finanziellen Aufwendungen der öffentlichen Hand. 

4. Die Einnahmen der subnationalen Einheiten, welche 1985 
immerhin 50,4 % und 2001 51,6 % (Provinzen: 41,3 %; Ge-
meinden: 10,3 %) der öffentlichen Gesamteinnahmen aus-
machten (mit leicht steigender Tendenz), setzten sich 2004 
wie folgt zusammen:  

(1) auf der regionalen Ebene der Provinzen: Abgaben von 
Arbeitgebern für soziale Sicherung ihrer Beschäftigten 
(„payoll taxes“): 4,9 %; Einkommen- und Körperschaft-
(Unternehmen-) steuer („personal/corporate income tax“): 
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25,9 %; Verbrauch- und Umsatzsteuern („consumption and 
sales taxes“): 30,7 %; andere Steuern („others“): 9,7 %; 
sonstige Einnahmen („investments“): 10 %. Insgesamt 
schöpften die kanadischen Provinzen im Durchschnitt 
81,2 % ihrer Einnahmen aus eigenen Quellen. Damit waren 
sie weitestgehend unabhängig und in erheblich geringerem 
Umfang auf Transfers des Bundes angewiesen als die aust-
ralischen Einzelstaaten. 
(2) auf der lokalen Ebene der Gemeinden: Grundsteuern 
(„property and related taxes“): 67 %; Verbrauch- und Um-
satzsteuern („consumption and sales taxes“): 25 %; sonstige 
Abgaben 3,1 %; Netto-Überschüsse aus Wirtschaftstätigkeit 
4,6 %; andere Einnahmen 0,3 %. Insgesamt schöpften die 
Gemeinden nur 60 % ihrer Einnahmen aus eigenen Quellen; 
die Zuweisungen des Bundes (über die Haushalte der Pro-
vinzen für kommunale Zwecke) betrugen 14 %, die der 
Provinzen 26 %. 

Vom gesamten Steueraufkommen entfielen an eigenen 
Steuern auf die Provinzen im Jahre 2004 insgesamt 41 % 
und auf die Gemeinden 12,5 %. Demgegenüber betrugen 
2004 die Zuweisungen des Bundes an die Provinzen nur 
18,8 % ihrer Steuereinnahmen, während die Zuweisungen 
von Bund und Provinzen an die Gemeinden fast 70 % von 
deren Steuereinnahmen ausmachten. Dies zeigt zweierlei: 
Erstens verfügen die kanadischen Provinzen über ein be-
trächtliches Ausmaß an eigener Steuerkraft, das es ihnen 
erlaubt, finanzpolitisch weitgehend unabhängig vom Bund 
zu agieren. Zweitens aber sind die Gemeinden in Höhe von 
durchschnittlich 40 % ihrer Einnahmen von entsprechenden 
Transfers des Bundes und – zum größten Teil – von den 
Provinzen abhängig, genauer: sie hängen praktisch am 
„Tropf“ der Provinzen, die für sie auch nahezu allein ver-
antwortlich sind. 



20

5. Dennoch spielen in Kanada Transferzahlungen des Bundes 
auch an die Provinzen mit 21,1 % (1986), 19,8 % (1996) 
bzw. 23,9 % (2005) aller Einnahmen der subnationalen 
Einheiten keineswegs nur eine marginale Rolle. Sie erfüllen 
zwei Funktionen: Zum einen sind sie – in Gestalt ungebun-
dener Zuweisungen – ein wesentlicher Bestandteil des ka-
nadischen Finanzausgleichsystems (dazu unten Nr. 6). So-
weit es sich um Transfers handelt, deren Verwendung an 
Bedingungen geknüpft ist, dienen sie der Finanzierung ge-
samtstaatlicher Förderprogramme, darunter vor allem des 
„Canada Health Transfer (CHT)“ und des „Canada Social 
Transfer (CST)“. Bei ersterem wird das Gesundheitswesen 
in den Provinzen subventioniert, und zwar 2005/06 mit 
„block grants“ in Höhe von 32 Mrd. CA$; („cash“-Anteil: 
20,3 Mrd. CA$, „tax transfer“-Anteil: 11,5 Mrd. CA$). 
Letzteres dient der Förderung vorschulischer Erziehung und 
Hochschulausbildung sowie der Verbesserung von Sozial-
hilfeleistungen und sozialen Diensten. Die Transfers auf 
diesem Gebiet beliefen sich 2005/06 auf einen Gesamtum-
fang von 15,5 Mrd. CA$ („cash“-Anteil: 8,4 Mrd. CA$, 
„tax transfer“-Anteil: 7 Mrd. CA$). Die übrigen bedingten 
Zuweisungen („conditional grants“) sind dagegen nicht be-
sonders hoch; sie betrugen im Jahre 2004 nur 3,3 % aller 
Einnahmen der Provinzen. Dies liegt nicht zuletzt daran, 
dass in Kanada ein sog. „opting-out“ möglich ist – das 
heißt, die Provinzen können selbst entscheiden, ob sie die 
meist ihre ausschließlichen Zuständigkeiten tangierenden 
Bundesmittel überhaupt annehmen. Auch insoweit verfügen 
sie also über ein hohes Maß an finanzieller Autonomie. Der 
Bund kann den Provinzen zwar Förderprogramme anbieten, 
ihnen jedoch keine Finanzhilfen aufzwingen. 

6. Die ungebundenen – d. h. allgemeinen, bedingungsfreien – 
Zuweisungen an die Provinzen („unconditional grants“) 
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sind ein wesentlicher Bestandteil des kanadischen Finanz-
ausgleichssystems, das inzwischen auch in der Verfassung 
verankert ist. In Art. 36 Abs. 2 der Schedule B des Consti-
tution Act von 1982 verpflichten sich das Parlament und die 
Regierung von Kanada auf das Prinzip von Ausgleichszah-
lungen, um sicherzustellen, dass die Provinzregierungen 
über ausreichende Einnahmen verfügen, die es ihnen erlau-
ben, „vernünftige vergleichbare Niveaus öffentlicher 
Dienstleistungen zu vernünftigen vergleichbaren Niveaus 
der Besteuerung“ anzubieten. 

„Parliament and the government of Canada are committed to 
the principle of making equalisation payments to ensure that 
provincial governments have sufficient revenues to provide 
reasonable comparable levels of public services at reasonable 
comparable levels of taxation.“ 

Der Finanzausgleich in Kanada ist also ein rein vertikaler 
Einnahmenausgleich ohne horizontale Komponenten. Be-
zogen wird dieser Ausgleich auf einen durchschnittlichen, 
für jede einzelne Steuer getrennt zu ermittelnden Steuer-
kraftvergleich pro Einwohner in fünf Referenzprovinzen. 
Danach waren seit 2000/01 nur zwei Provinzen in der Lage, 
„schwarze Zahlen“ bei den Einnahmen zu schreiben, die 
nicht ausgeglichen werden – nämlich Ontario mit 367 CA$ 
und insbesondere Alberta, das über die meisten Boden-
schätze verfügt, mit 2.883 CA$. Alle übrigen Provinzen la-
gen im negativen Bereich, beginnend mit British Columbia 
(– 206 CA$) bis hin zu Newfoundland (– 2.134 CA$). 
Diese Einnahmenunterschiede werden so ausgeglichen, dass 
sämtliche acht bedürftigen Provinzen auf dasselbe Einnah-
menniveau von 95 % des nationalen Durchschnitts gebracht 
werden. Es findet also keine völlige Nivellierung statt. Den 
größten Anteil an den Ausgleichszuweisungen hat 2005/6 
die Provinz Quebec mit 4,798 Mrd. CA$ (44 % ≈ 632 CA$ 
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pro Einwohner), den geringsten Anteil die Provinz Saskat-
chewan mit 0,082 Mrd. CA$ (0,75 % ≈ 83 CA$ pro Ein-
wohner). Das Gesamtvolumen der Ausgleichszahlungen des 
Bundes an die Provinzen erhöhte sich zwischen 1983/84 
und 2005/6 von knapp 5 Mrd. CA$ auf etwas mehr als 10,9 
Mrd. CA$. Die beiden Territorien Northwest und Yukon 
erhalten statt eines Einnahmenausgleichs Zuweisungen des 
Bundes, die sich am Bedarf orientieren, wie er sich aus der 
Differenz von Einnahmen und Ausgaben ergibt. 

7. Anstelle einer zentralen Kommission, die wie in Australien 
die Transfers an subnationale Einheiten steuert, hat sich in 
Kanada seit den sechziger Jahren ein Verfahren permanen-
ter intergouvernementaler Verhandlungen herausgebildet, 
die sich nicht nur mit Finanzhilfen beschäftigen, sondern 
auch mit Fragen der Steuerharmonisierung und der Koope-
ration bei der Steuererhebung. So haben etwa alle Provinzen 
mit Ausnahme von Alberta, Ontario und Quebec aufgrund 
von Vereinbarungen dem Bund nach dessen Bemessungs-
grundlagen und Tarifen den Einzug ihrer Einkommensteuer 
übertragen. New Brunswick, Nova Scotia und Newfound-
land haben ihre Umsatzsteuern harmonisiert. Umgekehrt 
nimmt Quebec für die Zentralregierung die Umsatzsteuern 
ein. Der Vorteil dieses Verhandlungsmodells liegt vor allem 
in einem hohen Maß an Flexibilität und Anpassungsfähig-
keit an veränderte Umstände – auch wenn hierbei Quebec 
immer wieder ein höheres Maß an finanzieller Autonomie 
anstrebt und dazu seine politische Veto-Macht ausspielt, 
während die reichen Provinzen Alberta und Ontario eben-
falls ihre eigenen Interessen und Wirtschaftsstrategien ver-
folgen. 

8. Bei der Kreditaufnahme unterliegen der Bund und die 
Provinzen keinerlei Restriktionen, während sich die Ge-
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meinden nur für eigene Investitionen verschulden dürfen 
und dafür eine Genehmigung ihrer Provinzregierung benö-
tigen. 

9. Zusammenfassend ist festzustellen, dass die kanadischen 
Provinzen im Vergleich zu anderen föderalen Gliedstaaten 
über ein hohes Maß an finanzieller Autonomie verfügen. 
Zum einen verfügen die Provinzen über einen relativ hohen 
Anteil an selbst bestimmten Steuereinnahmen und sind 
demzufolge weniger abhängig von zentralen Zuweisungen – 
ein Effekt, der durch ihre Möglichkeit, auf dem Wege eines 
„opting out“ Transferzahlungen des Bundes abzulehnen, 
noch verstärkt wird. Zum anderen steht den kanadischen 
Provinzen mit den zwischenstaatlichen Verhandlungen ein 
Verfahrensweg offen, über den sie ihre finanziellen Interes-
sen wirksam durchsetzen oder ihnen zumindest Gehör ver-
schaffen können. Allerdings wird es in jüngster Zeit immer 
schwieriger, dort Konsens zu erzielen, weil einige Bundes-
programme, die inzwischen ähnlich wie in Deutschland eine 
Kofinanzierung durch die Provinzen voraussetzen, von der 
Zentralregierung einseitig gekürzt wurden. Dies hat bei den 
Provinzregierungen nicht nur zu erheblicher Verärgerung 
geführt, sondern 1999 auch zu einem neuen Abkommen, 
dem „Social Union Framework Agreement (SUFA)“. Mit 
dieser Übereinkunft sollte das verloren gegangene wechsel-
seitige Vertrauen dadurch wiederhergestellt werden, dass 
dem Bund für seine Transferpolitik Grenzen gezogen, früh-
zeitige Konsultationen vor spürbaren Veränderungen bei 
den Zuweisungen des Bundes verabredet und ein Schlich-
tungsverfahren für Streitigkeiten eingeführt wurden. 
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IV. Österreich 

1. Die Republik Österreich wurde im Jahre 1920 als Bundes-
staat gegründet und besteht aus neun Ländern auf einer Flä-
che von 83 858 qm2 mit einer Bevölkerung von insgesamt 
8,2 Mio. Das Wachstum des BIP liegt zwischen 1,9 und 
2,2 % pro Jahr; das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen 
beträgt rund 29.000 € (36.000 US$). Die föderative Ord-
nung Österreichs ist durch einen hohen Zentralisierungsgrad 
bei den Gesetzgebungskompetenzen und durch einen weit-
gehend dezentralisierten Vollzug der Bundesgesetze ge-
kennzeichnet. 

2. Das österreichische Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG), ge-
ändert 1929 und 1945, weist in Art. 10 Abs. 1 Nr. 4 die Ge-
setzgebungskompetenz über „Bundesfinanzen, insbesondere 
öffentliche Abgaben, die ausschließlich oder teilweise für 
den Bund einzuheben sind“, und das „Monopolwesen“ dem 
Bund zu. Nach Art. 13 Abs. 1 werden „die Zuständigkeiten 
des Bundes und der Länder auf dem Gebiet des Abgaben-
wesens ... durch ein eigenes Bundesverfassungsgesetz (Fi-
nanz-Verfassungsgesetz)“ geregelt. Dieses „Finanz-Verfas-
sungsgesetz (F-VG)“ vom 21. Januar 1948, zuletzt geändert 
im Jahre 1996, bestimmt zunächst in § 2, dass der Bund und 
die übrigen Gebietskörperschaften – vorbehaltlich ander-
weitiger gesetzlicher Regelung – den Aufwand tragen, der 
sich aus der Besorgung ihrer Angelegenheiten ergibt (Kon-
nexitätsprinzip). Gemäß § 3 F-VG obliegt dem Bund die 
Verteilung der Besteuerungsrechte und Abgabenerträge 
zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Er kann außer-
dem diesen Gebietskörperschaften aus allgemeinen Bun-
desmitteln Finanzzuweisungen für ihren Verwaltungsauf-
wand insgesamt oder Zuschüsse für bestimmte Zwecke ge-
währen. Die Länder sind berechtigt, durch Landesgesetze 
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ihren durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarf auf 
die Städte, Gemeinden und Gemeindeverbände umzulegen 
(sog. Landesumlage). 

Dennoch folgt auch Österreich dem föderativen Prinzip der 
Einheit von Regelungs- und Ertragskompetenz. Steht eine 
Steuer ausschließlich den Ländern zu, verfügen sie damit 
zugleich über die entsprechende Gesetzgebungszuständig-
keit, und zwar im Hinblick auf die Festsetzung sowohl der 
Bemessungsgrundlagen als auch der Tarife und Steuersätze. 
Außerdem kennt das österreichische F-VG zwei Arten von 
Abgaben, nämlich (1) ausschließliche Bundesabgaben, de-
ren Ertrag ganz dem Bund zufließt, und (2) zwischen Bund, 
Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben, an deren Ertrag 
alle drei Ebenen beteiligt sind und für die folgende Unter-
formen existieren: (a) gemeinschaftliche Bundesabgaben, 
die durch den Bund erhoben werden und aus denen dem 
Bund, den Ländern und Gemeinden Ertragsanteile zustehen; 
(b) Zuschlagsabgaben, die aus einer Stammabgabe des 
Bundes und Zuschlägen der Länder und Gemeinden beste-
hen; (c) gleichartige Abgaben von demselben Besteue-
rungsgegenstand, die Bund, Länder oder Gemeinden ge-
trennt erheben. De jure verfügen die Länder – trotz des ho-
hen Zentralisierungsgrades der österreichischen Finanzver-
fassung – somit durchaus über fiskalische Gestaltungsmög-
lichkeiten, und zwar nicht nur bei den ausschließlichen 
Landes- und Gemeindeabgaben, sondern auch bei den Zu-
schlägen der Länder und Gemeinden zu Bundesabgaben 
sowie nicht zuletzt bei den Abgaben vom selben Besteue-
rungsgegenstand. 

Diese Gestaltungsspielräume werden allerdings durch eine 
Vielzahl von Zuweisungen, Zuwendungen und Zuschüssen 
des Bundes an die Länder und Gemeinden wieder einge-
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schränkt. Derartige Finanzhilfen können gemäß § 12 Abs. 1 
F-VG entweder als Schlüsselzuweisungen oder als Bedarfs-
zuweisungen gewährt werden. Bei ersteren ist die durch-
schnittliche Belastung der Gebietskörperschaften durch die 
ihnen obliegenden Pflichtaufgaben sowie ihre eigene Steu-
erkraft für die Erstellung der Schlüssel maßgebend. Letztere 
können zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung des 
Gleichgewichts im Haushalt, zur Deckung außergewöhn-
licher Erfordernisse oder zum Ausgleich von Härten ge-
währt werden, die sich bei der Verteilung von Abgaben-
ertragsanteilen oder Schlüsselzuweisungen ergeben. Das 
Nähere regeln entweder das „Finanzausgleichsgesetz 
(FAG)“ (in der geltenden Fassung von 2005) oder spezielle 
Bundesgesetze. In der Praxis haben die Bundeszuweisungen 
an Länder und Gemeinden inzwischen ein Ausmaß erreicht, 
das nicht nur wegen mannigfacher Verflechtungen deren 
Finanzautonomie zumindest de facto erheblich aushöhlt, 
sondern auch erheblich zu mangelnder Transparenz sowie 
„organisierter Unverantwortlichkeit“ beiträgt. Die Zuwei-
sungen des Bundes sind daher seit einiger Zeit Gegenstand 
intensiver Reformbemühungen (Näheres unter Nr. 5). Die 
wichtigsten Steuergesetze des Bundes sind das „Einkom-
mensteuergesetz“ von 1988 in der Fassung von 2005, das 
„Körperschaftsteuergesetz“ von 1988 in der Fassung von 
2005, das „Umsatzsteuergesetz“ von 1994 in der Fassung 
von 2003 sowie das „Erbschafts- und Schenkungssteuer-
gesetz“ von 1955 in der Fassung von 2005. 

3. Ähnlich wie in Australien wird der größte Teil der Steuern 
und Abgaben vom Bund erhoben, und zwar 2004 zu 95 %, 
während auf Länder und Gemeinden zusammen nur 5 % 
entfielen. Insbesondere greift der Bund auf die „großen“ 
Steuern zu: die Lohn- und Einkommensteuer, die Körper-
schaftsteuer, die Umsatzsteuer und die Mineralölsteuer; seit 
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2005 auch die Tabaksteuer, die Kapitalverkehrsteuern, die 
Versicherungsteuer sowie die Normverbrauchs-, Konzessi-
ons-, Umwelt- und Energieabgaben. Von diesen Steuern, 
die als sog. gemeinschaftliche Bundesabgaben vom Bund 
beschlossen und verwaltet werden, erhalten Länder und 
Gemeinden als „Ertragsanteil“ eine im Finanzausgleichsge-
setz bestimmte feste Quote, und zwar 2004: von der 
Lohnsteuer 17,1 Mrd. €, von der Einkommensteuer 2,8 
Mrd. €, von der Körperschaftsteuer 4,5 Mrd. €, von der 
Umsatzsteuer 18,2 Mrd. € und von der Mineralölsteuer 3,6 
Mrd. €. Danach verbleiben als Brutto-Ertrag von diesen 
Steuern dem Bund 70,3 %, den Ländern (ohne Wien) 9,2 %, 
den Gemeinden (ohne Wien) 10,9 %, Wien (Land und Ge-
meinde) 6,2 %, EU-Beitrag 3,4 %.  

Seit 2005 gilt für so gut wie alle gemeinschaftlichen Bun-
desabgaben ein einheitlicher Schlüssel, der auf Basis des 
Einnahmenerfolges des Jahres 2004 neutral ermittelt wurde. 
Gemäß einer Verordnung des Bundesministers für Finanzen 
(BGBl. II Nr.301/2005) werden die Ertragsanteile wie folgt 
verteilt: Bund 73,2 %, Länder: 15,2 %, Gemeinden: 11,6 %. 
Nach sämtlichen Transfers des Bundes an Länder und Ge-
meinden (einschl. der Zweckzuweisungen und Kostenüber-
nahmen) verbleiben dann als Netto-Ertrag von jenen Steu-
ern dem Bund 57,2 %, den Ländern (ohne Wien) 21,1 %, 
den Gemeinden (ohne Wien) 9,8 %, Wien (Land und Ge-
meinde) 8,5 %, EU-Beitrag 3,4 %. Damit verschlechtern 
sich der Bund um 13,1 % und die Gemeinden (ohne Wien) 
um 1,1 %, während sich die Länder (ohne Wien) um 11,9 % 
und Wien (Land und Gemeinde) um 2,3 % verbessern. Dies 
zeigt, dass die Ertragsanteile, die als feste Quoten an den 
gemeinschaftlichen Bundesabgaben den nachgeordneten 
Ebenen gleichsam „erstattet“ werden, für die Länder und 
Gemeinden Wirkungen entfalten, die vertikalen Finanzaus-
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gleichsleistungen bei den Einnahmen entsprechen (Näheres 
unter Ziff. 5). 

4. Lässt man die Transferleistungen des Bundes außer Be-
tracht, die bei den Ländern etwa 40 % und bei den Gemein-
den etwas über 30 % ihrer Gesamteinnahmen ausmachen, 
so setzen sich die eigenen, diesen subnationalen Einheiten 
ausschließlich zustehenden Abgaben wie folgt zusammen: 

(1) auf der regionalen Ebene: Feuerschutzsteuer, Jagd- und 
Fischereiabgaben, Ertragsanteile an gemeinschaftlichen 
Landesabgaben (mit den Gemeinden), Zuschlagsabgaben, 
die aus einer Stammabgabe der Länder und Zuschlägen der 
Gemeinden bestehen: Alle diese Abgaben brachten den 
Ländern 2003 insgesamt nur 1,07 Mrd. € ein (= 1,46 % der 
Gesamtabgaben). Bei den Ländern (ohne Wien) waren es 
sogar nur 187 Mio. € (0,31 %), bei Wien 885 Mio. € 
(1,45 %). In der Praxis spielen daher die ausschließlichen 
Landesabgaben nur eine untergeordnete, die Zuschlagsabga-
ben nahezu überhaupt keine Rolle. Von der Möglichkeit, 
Zuschläge auf die gemeinschaftlichen Bundesabgaben zu 
erheben, hat bisher kein Land Gebrauch gemacht. 
(2) auf der lokalen Ebene der Gemeinden: vor allem die 
Kommunalsteuer, Grundsteuern, Anteile an der Getränke-
steuer und Werbeabgabe, Parkometerabgabe: Diese Ab-
gaben brachten den Gemeinden (ohne Wien) 2004 insge-
samt 3,125 Mrd. € (= 5 % der Gesamtabgaben). Daran par-
tizipierten: die Kommunalsteuer mit 1,95 Mrd. € (= 3,1 % 
der Gesamtabgaben), die Grundsteuern mit 0,53 Mrd. € 
(= 0,4 % der Gesamtabgaben) und sonstige Abgaben mit 
0,47 Mrd. € (= 0,36 % der Gesamtabgaben). 

Wie diese niedrigen Anteile der ausschließlichen Landes- 
und Gemeindeabgaben am gesamten Steueraufkommen ver-
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deutlichen, sind die subnationalen Einheiten in Österreich 
denkbar schlecht mit autonomen Finanzierungsquellen aus-
gestattet. Erst durch die erheblichen Ertragsanteile an den 
gemeinschaftlichen Bundesabgaben und mehr noch durch 
weitere Zweckzuweisungen und sog. Kostenübernahmen 
werden die Länder und Gemeinden überhaupt in die Lage 
versetzt, ihre Aufwendungen selbst zu finanzieren. 

5. Angesichts der Tatsache, dass nach Abzug der Ertragsan-
teile dem Bund immer noch über 70 % des gesamten Auf-
kommens an Steuern und Abgaben verbleiben, mit diesen 
Transfers den Ländern (mit Wien) hingegen nur 15,4 % so-
wie den Gemeinden (ohne Wien) 10,9 % zufließen, gewin-
nen auch in Österreich besondere Finanzzuweisungen des 
Bundes an die unteren Ebenen eine wachsende Bedeutung. 
Sie bilden den Kern des vertikalen Finanzausgleichs und 
machen bei den Ländern immerhin 38,2 % und bei den Ge-
meinden noch 31,6 % der jeweiligen Gesamteinnahmen aus. 
Im Einzelnen bestehen diese Leistungen des Bundes aus 
zwei Komponenten: den Zweckzuweisungen und den sog. 
Kostenübernahmen. Die Zweckzuweisungen an die Länder 
setzen sich wiederum aus einem Kopfquotenausgleich bei 
den Ertragsanteilen, Bedarfszuweisungen und weiteren Zu-
schüssen zusammen, die vor allem der Förderung des öf-
fentlichen Nahverkehrs, der Krankenhausfinanzierung, der 
Unterstützung des Wohn- und Straßenbaus sowie der Ver-
besserung des Umweltschutzes dienen und meist im Zu-
sammenhang mit einem Aufgabenübergang vom Bund auf 
die Länder entstanden sind. Im Jahr 2005 beliefen sie sich 
auf etwas über 4 Mrd. € und erhöhten damit den Anteil der 
Länder an den Gesamtabgaben auf rund 22 %. Hinzu kom-
men noch die Zuschüsse im Rahmen der sog. Kostentra-
gung, mit denen der Bund wesentliche Lasten aus den Län-
derhaushalten in seine Verantwortung übernimmt. Dazu 
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zählen in erster Linie die Gehälter der Landeslehrer, für die 
der Bund jährlich 3,67 Mrd. € aufwendet, Ausgaben nach 
dem Gesundheits- und Sozialbereichs-Beihilfengesetz 
(GSBG) mit 720 Mio. € sowie Leistungen für klinischen 
Mehraufwand (207 Mio. €) und den Schienenverbund (109 
Mio. €). Die Summe der Kostenübernahmen betrug 2005 
4,8 Mrd. €, wodurch sich der Länderanteil an den Gesamt-
abgaben auf knapp 28 % steigerte. Gleichwohl wird man 
insgesamt feststellen können, dass die Länder in Österreich 
mit ihren Finanzen zum guten Teil am „Tropf“ des Bundes 
hängen. 

Ähnliches gilt für die lokale Ebene. Die Zweckzuschüsse 
und Finanzzuweisungen des Bundes an die Gemeinden in 
Höhe von insgesamt 313 Mio. € im Jahre 2005 setzen sich 
im Wesentlichen zusammen aus allgemeinen Transfers zur 
Stärkung der kommunalen Finanzkraft (91 Mio. €), weite-
ren Bedarfszuweisungen (119 Mio. €), Mitteln für den Per-
sonennahverkehr (69 Mio. €) und Beiträgen zum Katastro-
phenfonds (24 Mio. €). Hinzu kommen weitere Transfers 
der Länder, mit deren Hilfe die Gemeinden (ohne Wien) 
schließlich auf Gesamteinnahmen von etwas über 6 Mrd. € 
(= 10 % aller Abgaben) kommen. Damit dürfte der finan-
zielle Handlungsspielraum auf kommunaler Ebene noch ge-
ringer sein als bei den Ländern. 

6. Bei der Kreditaufnahme sind Bund und Länder jedoch wei-
testgehend voneinander unabhängig und unterliegen keinen 
an bestimmte Bedingungen geknüpften Beschränkungen – 
sieht man zunächst einmal von den Verpflichtungen im 
Rahmen der Europäischen Währungsunion ab. Nach § 14 
FVG ist es Sache der Landesgesetzgebung, die Aufnahme 
von Anleihen (Darlehen) der Länder, Gemeinden und Ge-
meindeverbände zu regeln. Die Bundesregierung kann je-
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doch gegen einen solchen Gesetzesbeschluss Einspruch er-
heben. Wenn danach der Landtag seinen Beschluss mit ab-
soluter Mehrheit wiederholt, kommt es zu einem Schlich-
tungsverfahren vor einem gemeinsamen Ausschuss von 
Nationalrat und Bundesrat.  

7. Die starke Verflechtung von Bundes-, Landes- und Gemein-
definanzen in Österreich setzt eine ebenso enge Koopera-
tion der verschiedenen Ebenen zur Vorbereitung und Aus-
führung der entsprechenden Regelungen voraus. Hinzu 
kommt, dass sich die Gebietskörperschaften bei ihrer Netto-
kreditaufnahme eng miteinander abstimmen müssen, um die 
Einhaltung der Maastricht-Kriterien im Rahmen der Eu-
rozone zu gewährleisten. Angesichts dieser doppelten He-
rausforderung haben Bund, Länder und Gemeinden bereits 
1999 eine „Vereinbarung ... über einen Konsultationsme-
chanismus und einen künftigen Stabilitätspakt der Gebiets-
körperschaften“ abgeschlossen. Die Übereinkunft sieht 
wechselseitige Informationspflichten über alle rechtsetzen-
den Maßnahmen (mit Gelegenheit zur Stellungnahme) vor, 
ferner das Recht, innerhalb einer Begutachtungsfrist Ver-
handlungen in einem Konsultationsgremium zu verlangen, 
das sich aus je drei hochrangigen Vertretern des Bundes und 
der Länder sowie einem Vertreter des Gemeindebundes zu-
sammensetzt, und schließlich die Möglichkeit einvernehm-
licher Empfehlungen dieses Gremiums an den Gesetzgeber 
über die Kostentragung. Außerdem werden Sanktionen für 
den Fall angedroht, dass den Empfehlungen des Konsultati-
onsgremiums nicht gefolgt wird. 

8. Der neue österreichische „Stabilitätspakt 2005“ regelt die 
innerstaatliche Haushaltskoordinierung, die mittelfristige 
Orientierung der Haushalte sowie die Aufteilung von Defi-
zitquoten und Sanktionslasten. Danach verteilen sich die 
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sog. Stabilitätsbeiträge (Defizitquoten und Haushaltsüber-
schüsse) auf die einzelnen Ebenen wie folgt: Defizitquote 
des Bundes für 2005 maximal 2,4 % des BIP, für 2006 
2,2 %, für 2007 1,4 % und für 2008 maximal 0,75 % des 
BIP; Haushaltsüberschüsse der Länder (inkl. Wien) für 
2005 und 2006 jeweils mindestens 0,6 % des BIP, 
zunehmend auf 0,7 % in 2007 und 0,75 % in 2008. Von den 
Gemeinden werden für die Jahre 2005 bis 2008 
ausgeglichene Haushaltsergebnisse erwartet. Diese Planun-
gen zeigen, dass Länder und Gemeinden in Österreich nicht 
nur ihre Aufgaben problemlos finanzieren können, sondern 
von ihnen sogar noch geringfügige Überschüsse erwartet 
werden. 

9. Im Ergebnis ist festzustellen, dass die Finanzverfassung Ös-
terreichs unter ähnlichen Mängeln leidet wie die deutsche, 
auch wenn es dort weder Gemeinschaftsaufgaben noch ei-
nen horizontalen Länderfinanzausgleich gibt. Die Gesetzge-
bungskompetenzen sind zentralisiert; die Länder und Ge-
meinden hängen zu einem erheblichen Teil von Transfers 
aus Bundesmitteln ab – auch wenn die unkonditionierten 
Zuweisungen als Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bun-
desabgaben bezeichnet werden. Intransparenz, Kompe-
tenzwirrwar und Unkalkulierbarkeit sind Negativmerkmale 
auch des österreichischen Systems der öffentlichen Finan-
zen. Deshalb wurde in den vergangenen beiden Jahren im 
Rahmen des sog. Österreich-Konvents auch darüber bera-
ten, wie sich diese Defizite beseitigen lassen. Breites Ein-
vernehmen bestand darüber, dass grundsätzlich eine Zu-
sammenführung von Ausgaben-, Aufgaben- und Einnah-
menverantwortung anzustreben sei. In diesem Zusammen-
hang wurde vorgeschlagen, dass nach entsprechenden Ver-
handlungen zwischen allen Ebenen die Verteilung der Ein-
nahmen sowie die Verteilung der Abgaben- und Ertrags-
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hoheit auf Bund, Länder und Gemeinden in Übereinstim-
mung mit den tatsächlichen Lasten der öffentlichen Ver-
waltung zu erfolgen hätten. Bei Transferzahlungen sollte 
die durchschnittliche Belastung der Gebietskörperschaften 
durch die ihnen obliegenden Aufgaben und ihre eigene 
Steuerkraft stärker berücksichtigt werden. Noch haben alle 
diese Überlegungen allerdings den Charakter reiner Emp-
fehlungen, über deren Umsetzung noch kein endgültiger 
Konsens erzielt wurde. 

 

V. Russland 

1. Die Russische Föderation (Russland) besteht aus 89 sog. 
föderativen Subjekten, die sich sechs verschiedenen Typen 
von Gebietskörperschaften zuordnen lassen: Republiken, 
Oblasts, Okrugs, Krays, zwei autonome Gebiete sowie die 
Metropolen Moskau und St. Petersburg. Das Land hat 143 
Mio. Einwohner, die auf einer Fläche von etwas über 17 
Mio. km2 wohnen. Damit ist Russland von seiner Ausdeh-
nung her der größte Staat der Welt mit einem Wirtschafts-
wachstum von noch immer über 5 % pro Jahr. Das Brutto-
inlandsprodukt (BIP) erreichte 2004 die Summe von rund 
17.008 Mrd. Rubel (582 Mrd. US$). Demgegenüber liegt 
das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen bei etwas we-
niger als 119.000 Rubel (4.100 US$). Dank der hohen Ge-
winne, die aus dem Export von Öl und Gas fließen, erzielt 
Russland seit einigen Jahren Haushaltsüberschüsse und 
konnte daher seine Staatsschulden im Ausland vorzeitig 
ablösen. 

2. Die Verfassung Russlands von 1993 weist der Föderation 
die ausschließliche Regelungskompetenz über Finanzen, 
Geld, Kredite und Zölle (Art. 71 g) sowie über die föderalen 
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Steuern und Abgaben (Art. 71 h) zu. Außerdem ist eine ge-
meinsame (konkurrierende) Zuständigkeit für den Erlass 
von allgemeinen Richtlinien über die Besteuerung und Ab-
gabenerhebung vorgesehen (Art. 72 i). Schließlich bestimmt 
Art. 75 Nr. 3 der Verfassung – nicht ganz widerspruchs- 
frei –, dass das System der Steuern, die in den föderalen 
Haushalt fließen, sowie die allgemeinen Grundsätze der 
Besteuerung und Abgabenerhebung in der Russischen 
Föderation durch ein Bundesgesetz geregelt werden. 
Demzufolge verfügt die Zentralregierung auf dem Feld der 
Steuer- und Abgabengesetzgebung heute praktisch über ein 
Monopol. Sie hat davon auch erst vor kurzem Gebrauch 
gemacht und alle einzelnen Steuergesetze in dem neuen 
Steuerkodex aus dem Jahr 2003 zusammengefasst. 

3. Anders als in vielen Bundesstaaten ist das russische 
Besteuerungssystem „von unten nach oben“ aufgebaut. Die 
Steuern werden also auf nachgeordneten Ebenen durch lo-
kale bzw. regionale Behörden eingenommen und verwaltet. 
Da fast alle Steuern auf die verschiedenen Ebenen verteilt 
werden, also praktisch „Gemeinschaftssteuern“ sind, behält 
die jeweilige Ebene ihren Anteil ein und führt alles Übrige 
an die jeweils höheren Ebenen ab. Dieses System erscheint 
auf den ersten Blick durchaus vernünftig, wird aber in der 
Praxis vielfach dadurch unterlaufen, dass die Steuern nur 
sehr nachlässig eingetrieben und oft ad hoc, punktuell, im 
Verhandlungswege und nicht selten aufgrund besonderer 
Absprachen sogar ganz oder teilweise erlassen werden. Dies 
führt, wenn solche Absprachen im Nachhinein bestritten 
oder zurückgenommen werden, zu den bekannten Strafver-
fahren gegen Wirtschaftsführer wegen Steuerhinterziehung. 

Im Gegensatz zur dezentralen Erhebung der Steuern und 
Abgaben werden die Anteile der subnationalen Einheiten an 



35

den Gemeinschaftssteuern sowie deren Handlungsspiel-
räume und die Obergrenzen, bis zu denen sie eigene Steuern 
erheben können (meist handelt es sich um Zuschlagsrechte 
wie bei den Unternehmensteuern), von den jeweils höheren 
Ebenen festgesetzt. Über die Quoten und Verteilungsregeln 
bei den „großen“ Steuern (Lohn- und Einkommensteuer, 
Unternehmen- bzw. Körperschaftsteuer, Umsatzsteuer) ent-
scheidet allein die Föderationsregierung, und zwar jährlich 
im Zusammenhang mit der Aufstellung ihres Haushalts. Mit 
anderen Worten: Die jeweils höheren Ebenen könnten sich 
zumindest theoretisch von Jahr zu Jahr selbst bedienen und 
ihre Haushaltslöcher auf Kosten der jeweils unteren Ebenen 
stopfen. Darunter leidet nicht nur deren Neigung und 
Bereitschaft, einen effektiven Steuereinzug zu gewähr-
leisten, sondern auch die Vorhersehbarkeit und Berechen-
barkeit des Steueraufkommens im Einzelfall. 

4. Deshalb haben sich im Laufe der Zeit gewisse Verteilungs-
normen und Grundkonstanten herausgebildet, welche auch 
die Zentralregierung nicht einfach missachten kann, ohne 
bei den subnationalen Einheiten erheblichen Widerstand 
hervorzurufen. Dazu gehört etwa die Regel, den gesamten 
Ertrag aus der individuellen Lohn- und Einkommensteuer 
(in 1992: 431,3 Mrd. Rubel) zu 100 % den subnationalen 
Einheiten zu überlassen. Durch diesen Anreizmechanismus 
ist es in deren ureigenstem Interesse, einen möglichst hohen 
Beschäftigungsstand zu erreichen. Von den Steuern auf 
Unternehmensgewinne (vergleichbar der Körperschaft-
steuer) mit einem Aufkommen von insgesamt 1.568,8 Mrd. 
Rubel im Jahre 1992 behielten die subnationalen Einheiten 
immerhin noch 920,0 Mrd. Rubel (entspricht einem Anteil 
von 58,8 %; 41,2 % gingen an die Föderationsregierung). 
Von der Umsatzsteuer mit einem Aufkommen von insge-
samt 1.999 Mrd. Rubel entfielen auf die unteren Ebenen je-
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doch nur 498,7 Mrd. Rubel (= 24,9 %). Geteilt werden auch 
die Exportsteuern mit einem Gesamtaufkommen von 476,4 
Mrd. Rubel in 1992, von denen die föderativen Subjekte nur 
8 Mrd. Rubel erhielten, ferner alle sonstigen Steuern mit 
einem Ertrag von 573,8 Mrd. Rubel, an dem die Subjekte 
mit 374,3 Mrd. Rubel (= 65,2 %) beteiligt waren, und 
schließlich weitere Abgaben über 211,5 Mrd. Rubel, von 
denen 110,8 Mrd. Rubel an die föderativen Subjekte gingen. 
Alles in allem waren 1992 an den Gesamteinnahmen der 
Russischen Föderation in Höhe von 5.249,7 Mrd. Rubel die 
föderativen Subjekte mit 2.344 Mrd. Rubel, also zu 44,7 %, 
beteiligt. 

5. Obwohl – wie bereits angedeutet – die subnationalen Ein-
heiten in Russland sämtliche Steuern und Abgaben verwal-
ten, d. h. selbst erheben und eintreiben, wird über deren An-
teile am Ertrag, wenn man von der in voller Höhe bei ihnen 
verbleibenden individuellen Einkommensteuer einmal ab-
sieht, von der jeweils übergeordneten Ebene entschieden – 
d. h. bei den „großen“ Steuern de facto von der Föderati-
onsregierung. Damit ist der Handlungs- und Entscheidungs-
spielraum der föderativen Subjekte über Art und Umfang 
eigener Steuereinnahmen denkbar gering. Alles, was sie er-
halten, wird ihnen „von oben“ zugeteilt, wenn man von der 
erst kürzlich eingeführten regionalen Umsatzsteuer einmal 
absieht. Damit fehlt praktisch auch jeder Anreiz, die Steuer 
ordnungsgemäß einzutreiben und abzuliefern. Da die Föde-
rationsregierung auch die Haushalte der föderativen Sub-
jekte und somit deren Ausgaben zu genehmigen hat, liegen 
diese in jeder Hinsicht „an den Ketten des Zentralstaates“. 
Ähnlich ergeht es den Gemeinden und Kreisen im Verhält-
nis zu ihren Republiken, Oblasts und Okrugs. Auch die lo-
kalen Verwaltungen haben kaum Einfluss auf ihre Finanz-
ausstattung. 
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Allerdings wäre es realitätsfremd anzunehmen, dass ein so 
komplexes System der Steuerverteilung auf die verschiede-
nen Ebenen, bei dem sich die Quoten von Jahr zu Jahr än-
dern, allein nach dem Prinzip von Befehl und Gehorsam 
funktionieren kann. Tatsächlich werden die jeweiligen An-
teile auch in Russland ausgehandelt. Wer entweder über 
gute Kontakte zum Kreml verfügt oder dank Größe, Bevöl-
kerungszahl und natürlicher Ressourcen seine politische 
Macht ausspielen kann, wird in solchen Verhandlungen 
stets erfolgreicher sein als unliebsame oder unbedeutende 
Subjekte. Das Ausmaß finanzieller Autonomie der subnati-
onalen Einheiten hängt also eng mit ihrem allgemeinen 
politischen Gestaltungsspielraum zusammen. Allerdings 
fehlt – anders als in Australien und in Österreich – ein Ko-
rinierungsgremium, das nach einem rationalen und trans-
arenten Verfahren die Verteilung der Steuern und Abgaben 
auf die verschiedenen Ebenen vornimmt. Eigentlich sollte 
diee Funktion der Föderationsrat, also die Vertretung der 
föderativen Subjekte, erfüllen. Wie die Vergangenheit ge-
eigt hat, war er damit jedoch wegen interner Streitigkeiten 
und politischer Schwäche hoffnungslos überfordert.  

6. Weil die Ertragsanteile an den einzelnen Steuern und Abga-
ben den subnationalen Einheiten je nach Größe, Bevölke-
rungszahl, Finanzkraft und Bedarf „von oben“ zugewiesen 
werden, erschiene es naheliegend, dabei auch die unter-
schiedliche Leistungsfähigkeit der föderalen Glieder bei der 
Erfüllung ihrer Aufgaben zu berücksichtigen. Ein Finanz-
ausgleich würde sich aus dieser Perspektive erübrigen. Dies 
ist jedoch aus mehreren Gründen nicht der Fall. Erstens 
führt bereits das Einbehalten der vollen individuellen Lohn- 
und Einkommensteuer zu erheblichen Disparitäten zwi-
schen städtischen und ländlichen Gebieten. Zweitens spielt 
bei der Verteilung auch der übrigen Steuern auf die ver-
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schiedenen Ebenen die Einwohnerzahl eine maßgebliche 
Rolle, sodass wenig besiedelte Gebiete benachteiligt sind, 
weil sie eine relativ aufwendigere Infrastruktur vorhalten 
müssen. Drittens schließlich sind in einem Bundesstaat mit 
großen, nach wie vor unterentwickelten Regionen die wirt-
schaftlichen und sozialen Unterschiede dieser Landesteile 
zu den Metropolen und Industriezentren beträchtlich. Es be-
steht daher auch in Russland das Erfordernis, kompensato-
risch tätig zu werden und für die unteren Ebenen ein Bündel 
von zentralen Zuweisungen vorzuhalten, die man ihren 
Wirkungen nach als Finanzausgleichszahlungen bezeichnen 
kann. 

Entsprechend bedient sich die Föderationsregierung ver-
schiedener Formen von zusätzlichen Finanzhilfen, welche 
das System der Steuerverteilung nach bestimmten Ertrags-
quoten ergänzen. Diese Zuweisungen werden nur zum ge-
ringeren Teil mit bestimmten Programmen verbunden, son-
dern erfolgen überwiegend nach Gutdünken und Ermessen 
der jeweiligen politischen Führung. Mitunter sind sie auch 
nur dazu bestimmt, Defizite in den einzelnen Haushalten 
der föderativen Subjekte auszugleichen. Da die Finanzhilfen 
nicht nach klaren Regeln, sondern von Fall zu Fall gewährt 
werden, variieren sie auch von Jahr zu Jahr und sind des-
halb kaum kalkulierbar. Auch über ihren Umfang, ihre 
Höhe und die Empfänger solcher Zahlungen, die manchmal 
sogar verdeckt erfolgen, liegen keine gesicherten Erkennt-
nisse vor. Man kann sie bestenfalls schätzen. Im Durch-
schnitt der vergangenen Jahre machten sie etwa 8 % der 
staatlichen Gesamteinnahmen aus und erreichten bei den 
föderativen Subjekten, die sie erhielten, immerhin ein Ni-
veau von bis zu 15 % der Summe aller ihrer Steueranteile. 
Erst Ende der neunziger Jahre hat die Föderationsregierung 
für den größten Teil dieser Transfers einen gemeinsamen 
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Fonds eingerichtet, den „Fonds für die finanzielle Unter-
stützung der Subjekte der Föderation“ (FFUSF). Unter ei-
nem (inzwischen verlängerten) Drei-Jahres-Programm ge-
wannen die einzelnen Leistungen nicht nur erheblich an 
Transparenz und Berechenbarkeit, sondern konnten auch 
stärker auf die ärmsten Regionen in Russland ausgerichtet 
werden und damit zunehmend die ihnen zugedachte Aus-
gleichsfunktion tatsächlich erfüllen.  

7. Da die Jahreshaushalte der Oblasts, Okrugs und Krays 
(nicht der Republiken) einer Genehmigung der Föderations-
regierung bedürfen, sind deren Möglichkeiten, nach freiem 
Willen Kredite aufzunehmen und damit eigene Investitio-
nen zu finanzieren oder Haushaltslöcher zu stopfen, äußerst 
begrenzt. Hinzu kommt, dass, wenn überhaupt Kredite auf-
genommen werden dürfen, sich damit niemand auf dem in-
ternationalen Kapitalmarkt eindecken kann, sondern sich 
von den staatlichen Banken versorgen lassen muss, was 
wiederum die Kosten erhöht. Gleichwohl sind viele Sub-
jekte und Kommunen in Russland völlig überschuldet. Sie 
versuchen daher, in den Privatsektor auszuweichen, grün-
den eigene Banken und Unternehmen, von denen sie sich 
Gewinne erhoffen, finanzieren sich aus Derivaten (z. B. 
Schuldverschreibungen) und richten Nebenhaushalte oder 
parafiskalische Fonds ein, über die sie den höheren Ebenen 
keine Rechenschaft ablegen müssen. 

8. Insgesamt haben die subnationalen Einheiten (föderative 
Subjekte, Kommunen) in Russland zumindest de jure kaum 
Spielraum bei der Entscheidung über ihre Einnahmen und 
Ausgaben, sodass man dort von Finanz- oder Steuerauto-
nomie eigentlich überhaupt nicht reden kann. Obwohl sie 
die Steuern und Abgaben mit ihren eigenen Verwaltungen 
erheben und eintreiben, sind sie bei ihrem gesamten Auf-
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kommen auf das angewiesen, was ihnen „von oben“ zuge-
teilt wird. Den einzigen Einfluss, den sie dabei geltend ma-
chen können, verdanken sie dem Umstand, dass de facto der 
jeweilige Steueranteil zwischen der Föderationsregierung 
und den Subjekten ausgehandelt wird und letztere dabei ihr 
politisches Gewicht in die Waagschale werfen können. Au-
ßerdem kommt ihnen zugute, dass ein Großteil der Bundes-
behörden auf regionaler und lokaler Ebene mit örtlichem 
Personal besetzt ist. Insofern bewegt sich das russische 
System der öffentlichen Finanzen ständig in einem Span-
nungsfeld zwischen formaler Zentralisierung und nur in-
formal ausgeübter Autonomie. Für einen Bundesstaat sind 
die fiskalpolitischen Entscheidungs- und Handlungsmög-
lichkeiten der föderativen Subjekte Russlands extrem be-
grenzt – in der internationalen Perspektive nur noch ver-
gleichbar mit der Situation in Mexiko und in Deutschland.  

9. Die ohnehin prekäre Finanzlage der subnationalen Einhei-
ten wird dadurch weiter verschärft, dass die Föderationsre-
gierung ihnen immer wieder Aufgaben und Lasten über-
trägt, ohne dabei die Kosten zu berücksichtigen und für die 
zu ihrer Bewältigung notwendigen Mittel zu sorgen. Das 
Konnexitätsprinzip, ein Eckstein in der Finanzverfassung 
der meisten Bundesstaaten, ist in Russland nicht nur unbe-
kannt; vielmehr werden Aufgaben- und Ausgabenverant-
wortung sogar ganz offiziell voneinander getrennt. Zwar 
sind solche „Fremdprogramme“ der Föderation meist in die 
Form bloßer „Empfehlungen“ gekleidet, aber von den Sub-
jekten praktisch wie eigene Aufgaben zu administrieren. 
Erst seit kurzem hat die Föderationsregierung damit begon-
nen, diese „Mandate“ zu quantifizieren, ihre Kosten zu 
prognostizieren und bei ihren Zuweisungen in Rechnung zu 
stellen. 
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VI. Schweiz 

1. Die „Schweizerische Eidgenossenschaft“ – so der offizielle 
Staatsname – ist seit 1848 ein Bundesstaat („Confoederatio 
Helvetica“) und besteht aus 26 Kantonen (darunter sechs 
Halbkantonen) mit einer Gesamtfläche von nur 41 293 km2,
auf der 7,32 Mio. Einwohner leben. Bei den Kantonen gibt 
es in Bezug auf Größe, Bevölkerungszahl und Wirtschafts-
kraft erhebliche Unterschiede. Das Bruttoinlandsprodukt 
(BIP) erreichte 2004 die Summe von knapp 446 Mrd. SFR 
(360 Mrd. US$) mit einem nur mäßigen Wachstum unter 
0,5 %. Das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen liegt 
dagegen hoch, nämlich bei 61.500 SFR (49.500 US$). Die 
Schweiz zeichnet sich durch ein hohes Maß an Dezentrali-
sierung aus, verbunden mit einer strikten Trennung der 
Kompetenzen zwischen allen drei Ebenen (Bund, Kantonen, 
Gemeinden). 

2. Das gilt nicht zuletzt für den Bereich der Steuern und Abga-
ben, der in den Grundzügen bereits durch die neue Verfas-
sung vom 18. April 1999, in Kraft getreten am 1. Januar 
2000, festgelegt und zumindest für den Gesamtstaat klar 
abgegrenzt ist. Nach Art. 128 Abs. 1 BV darf der Bund eine 
direkte Steuer von höchstens 11,5 % auf das Einkommen 
natürlicher Personen, von höchstens 9,8 % auf den Reiner-
trag juristischer Personen und von höchstens 0,825 % auf 
das Kapital und die Reserven juristischer Personen erheben. 
Für die darüber liegenden Besteuerungsmargen haben die 
Kantone und Gemeinden weitestgehende Gestaltungsfrei-
heit, wobei der Bund bei seiner Tarifgestaltung auf die Be-
lastung durch die direkten Steuern der Kantone und Ge-
meinden Rücksicht zu nehmen hat (Art. 128 Abs. 2 BV). 
Die direkten Steuern werden von den Kantonen veranlagt 
und eingezogen, die von ihrem Rohertrag drei Zehntel be-
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halten dürfen und davon wiederum mindestens ein Sechstel 
für den Finanzausgleich unter den Kantonen verwenden 
müssen (Art. 128 Abs. 4 BV). Darüber hinaus kann der 
Bund auf die Veräußerung von Waren und die Inanspruch-
nahme von Dienstleistungen eine Mehrwertsteuer von 
höchstens 6,5 % erheben, die bei besonderem Bedarf der 
Alterssicherungssysteme um einen weiteren Prozentpunkt 
angehoben werden darf (Art. 130 Abs. 1 und 3 BV). Zu-
sätzlich werden noch 0,1 % Mehrwertsteuer für die Finan-
zierung von Eisenbahngroßprojekten aufgeschlagen. Seit 
dem 1. Januar 2001 betragen die Mehrwertsteuersätze 7,6 % 
(normal), 2,4 % (ermäßigt) und 3,6 % für Beherbergungen. 

Schließlich kann der Bund besondere Verbrauchsteuern er-
heben, und zwar auf Tabak und Tabakwaren, Branntwein 
und Alkohol, Bier, Automobile sowie Mineralöl und Erd-
gas. Von der Branntweinsteuer erhalten die Kantone 10 %, 
die sie zur Bekämpfung der Alkoholsucht verwenden müs-
sen (Art. 131 BV). Schließlich kann der Bund für öffentli-
che Beurkundungen eine Stempelsteuer sowie auf den Er-
trag von beweglichem Vermögen, auf Lotteriegewinne und 
auf Versicherungsleistungen eine Verrechnungsteuer erhe-
ben (Art. 132 BV). Naturgemäß ist auch die Gesetzgebung 
über Zölle und andere Abgaben auf den grenzüberschrei-
tenden Warenverkehr Sache des Bundes (Art. 133 BV). Die 
wichtigsten Steuergesetze des Bundes sind das „Bundesge-
setz über die direkte Bundessteuer“ von 1990, das „Mehr-
wertsteuergesetz“ von 2001, das „Bundesgesetz über die 
Stempelabgaben“ von 1973 und das „Bundesgesetz über die 
Verrechnungsteuer“ von 1965 sowie verschiedene Ver-
brauchsteuergesetze. Hinzu kommen die Steuergesetze der 
einzelnen Kantone und die Abgabensatzungen der Ge-
meinden. 
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3. Das schweizerische Steuer- und Abgabensystem richtet sich 
nach einem ganz einfachen Grundsatz, der jedoch in der 
Praxis zu einer äußerst komplexen Gemengelage führt: Jede 
Ebene, d. h. der Bund, die Kantone und die Gemeinden, re-
gelt, erhebt, verwaltet und kassiert ihre eigenen Steuern, 
verfügt im Rahmen ihrer Kompetenzen also über ein 
Höchstmaß an Finanzautonomie. Bei den direkten Steuern 
teilen sich die Kantone mit den Gemeinden nach bestimm-
ten Prozentsätzen die Steuern auf Lohn- und Einkommen, 
Unternehmensgewinne, Vermögen und Kapital sowie auf 
Erbschaften, Schenkungen und Liegenschaften. Die indi-
rekten Steuern, insbesondere das Aufkommen aus der Um-
satzsteuer, stehen ausschließlich dem Bund zu und brachten 
2004 17,6 Mrd. SFR ein (= 36,1 % aller Einnahmen des 
Bundes, aber nur 13,2 % der Gesamteinnahmen aller drei 
Ebenen). 

Zählt man die Einnahmen aller Ebenen (einschl. der Fi-
nanzausgleichszahlungen) zusammen, ergeben sich für 
2003 folgende Anteile: Bund 47,5 Mrd. SFR (= 30,2 %), 
Kantone 65,7 Mrd. SFR (= 41,8 %); Gemeinden 44,1 Mrd. 
SFR (= 28 %). Betrachtet man nur die – von Konjunktur-
schwankungen unabhängigeren – Steuern auf das Vermö-
gen (Einkommen- und Vermögensteuern, Ertrags- und Ka-
pitalsteuern, übrige Steuern), die alle drei Ebenen nach be-
stimmten Prozentsätzen getrennt erheben und die daher als 
Indikatoren für Leistungsfähigkeit gelten, so wird das Bild 
noch klarer: Bund 12,4 Mrd. SFR (= 20 %), Kantone 28,7 
Mrd. SFR (= 46,5 %), Gemeinden 20,7 Mrd. (= 33,5 %). 
Das Schwergewicht der Steuereinnahmen liegt also eindeu-
tig bei den Kantonen, gefolgt zunächst von den Gemeinden 
und mit beträchtlichem Abstand vom Bund. Kompensiert 
wird diese Asymmetrie dadurch, dass der Bund nahezu alle 
indirekten Steuern erhält (ca. 94 %), während die Kantone 
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daran nur mit 6 % beteiligt sind und die Gemeinden hier 
völlig leer ausgehen. 

4. Lässt man sämtliche Finanzausgleichs- und Transferleistun-
gen außer Betracht, die im Durchschnitt bei den Kantonen 
etwa 24 % und bei den Gemeinden immerhin noch 15 % ih-
rer Einnahmen ausmachen, so setzten sich die autonom er-
hobenen, d. h. diesen subnationalen Einheiten aus eigenem 
Recht zustehenden laufenden Einnahmen im Jahre 2003 wie 
folgt zusammen: 

(1) auf der kantonalen Ebene: Steuern auf Einkommen und 
Vermögen 28,7 Mrd. SFR (= 43,7 %), Besitz- und Auf-
wandsteuern (darunter die Kraftfahrzeugsteuer): 1,8 Mrd. 
(= 2,8 %), Regalien und Konzessionen 0,7 Mrd. SFR 
(= 1,1 %), Vermögenserträge 3,4 Mrd. SFR (= 5,3 %), 
Entgelte 9,8 Mrd. SFR (= 14,9 %), Anteile und Beiträge 
(ohne Zweckbindung) 4,7 Mrd. SFR (= 7,2 %), sonstige 
Einnahmen 3,1 Mrd. SFR (= 5 %). Über alle diese Steuern 
und Abgaben wird in den Kantonen souverän entschieden, 
und zwar in aller Öffentlichkeit sowohl durch die 
demokratisch gewählten Kantonsparlamente als auch – 
gleichsam zur Kontrolle und als Korrektiv – im Wege der 
Volksgesetzgebung durch Referenden. 
(2) auf der kommunalen Ebene: Steuern auf Einkom- 
men und Vermögen (einschl. Grundsteuern) 20,7 Mrd. SFR 
(= 48,1 %), Besitz- und Aufwandsteuern 0,062 Mrd. 
(= 0,15 %), Regalien und Konzessionen 0,136 Mrd. SFR 
(= 0,32 %), Vermögenserträge 2,7 Mrd. SFR (= 5,8 %), 
Entgelte 11,9 Mrd. SFR (= 26,7 %), Anteile und Beiträge 
(ohne Zweckbindung) 1,8 Mrd. SFR (= 2,9 %), sonstige 
Einnahmen 4,3 Mrd. SFR (= 2,1 %). Wie bei den Kantonen 
wird auch in den Gemeinden über all diese Steuern völlig 
frei und unabhängig in einem repräsentativ- oder urdemo-
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kratischen Verfahren entschieden. Steuer- und Finanzfragen 
sind daher nicht selten Gegenstand politischer Auseinander-
setzungen, ja sogar zentrales Thema von Wahlkämpfen. 

Insgesamt werden der Finanzautonomie der drei Ebenen 
Bund, Kantone und Gemeinden nur durch die schweizeri-
sche Verfassung feste Grenzen gesetzt. Alles andere ist Sa-
che der zuständigen Gesetzgebungsorgane, die auch über 
Staatsverträge (Konkordate) mit Regelungen zum Finanz-
ausgleich und zu intergouvernementalen Transfers (dazu 
unter 6.) zu befinden haben. Daher verfügen die Kantone 
und Gemeinden in der Schweiz über ein Höchstmaß an 
Steuer- und Abgabenautonomie, von dem sie in der Praxis 
vor allem bei den direkten Steuern auch intensiv und umfas-
send Gebrauch machen. 

5. Dies hat zur Folge, dass es zwischen den einzelnen Kanto-
nen zu erheblichen Differenzen in der Steuerbelastung 
kommt. Im Jahr 2004 lag bei den Steuern auf Einkommen 
und Vermögen der Kanton Obwalden mit 158,3 % des 
Durchschnitts an der Spitze und der Kanton Zug mit nur 
49,2 % am unteren Ende der Skala. Bei den Steuern auf 
Unternehmensgewinne und Kapital führt Graubünden mit 
135,1 % und schließt wiederum Zug mit nur 53,3 % ab. So-
gar die Kraftfahrzeugsteuer variiert von Kanton zu Kanton, 
nämlich zwischen 136,8 % in Bern und 53,3 % in Wallis. 
Bei solchen Unterschieden bleibt ein erheblicher Steuer-
wettbewerb nicht aus. Er ist in der Schweiz sogar er-
wünscht, weil sich herausgestellt hat, dass er keineswegs zu 
einem Steuerdumping führt, sondern dass damit andere 
Faktoren, vor allem natürliche Standortvor- oder -nachteile, 
ausgeglichen werden können. 
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Auch die Behauptung, reiche Kantone könnten sich niedrige 
Steuern leisten, während arme Kantone hohe Steuern erhe-
ben müssten, um sich für die Erfüllung ihrer Aufgaben die 
erforderlichen Einnahmen zu beschaffen, wird in der 
Schweiz widerlegt. Geht man vom monatlichen Brutto-Ein-
kommen privater Haushalte als Maßstab für den Wohlstand 
in einem Kanton aus, das 2002 im Durchschnitt 8.933 SFR 
betrug, und rechnet es auf das sog. verfügbare Äquivalenz-
einkommen um, bei dem die Hälfte der Haushalte darüber, 
die andere Hälfte darunter liegt, so erhält man eine Refe-
renzzahl von 3.737 SFR. Von ihr wichen die Einkommen in 
Zürich mit 4.335 SFR um 598 SFR nach oben und die im 
Tessin mit 3.239 SFR um 498 SFR nach unten ab. Entspre-
chend wird der Kanton Zürich allgemein als der „reichste“, 
der Kanton Tessin hingegen als der „ärmste“ betrachtet. 
Was die Gesamtbelastung mit kantonalen Steuern angeht, 
liegt Zürich auf Platz 21, d. h. nach Zug, Schwyz, Tessin, 
Nidwalden und Aargau an sechstletzter Stelle, während der 
Tessin auf Platz 24 nach Zug und Schwyz sogar an 
drittletzter Stelle liegt. Der reichste und der ärmste Kanton 
der Schweiz können sich also in annähernd vergleichbarer 
Weise eine recht niedrige Besteuerung leisten.  

6. Die Besteuerungsunterschiede werden freilich auch in der 
Schweiz durch ein System des Finanzausgleichs abgemil-
dert, das in seiner gegenwärtigen Form seit 1959 existiert 
und überwiegend über vertikale Transfers des Bundes an 
die Kantone und nur zu einem verschwindend geringen Teil 
durch horizontale Ausgleichszahlungen der reichen an die 
armen Kantone (etwa bei Hochschul- und Krankenhauslas-
ten) finanziert wird. Dieses System mit über 30 Einzelmaß-
nahmen besteht aus vier Komponenten: 1. aus Kantonsan-
teilen an Bundessteuern, insbesondere an der Einkommen-
steuer, von deren Ertrag sie nach Art. 128 Abs. 4 BV drei 
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Zehntel bekommen (wobei 17 % nach dem örtlichen Auf-
kommen zurückbehalten und 13 % nach der kantonalen 
Finanzkraft umverteilt werden), 2. aus zweckgebundenen 
Zuweisungen an die Kantone (darunter Beiträge und Rück-
erstattungen für militärische Landesverteidigung, Zivil-
schutz, berufliche Bildung, allgemeinbildende Schulen und 
Hochschulen, Straßenbau, Abwasserbeseitigung, Landwirt-
schaft, Gewässer- und Lawinenverbauungen), 3. aus Kan-
tonsanteilen am Nationalbankgewinn und 4. aus Beiträgen 
der Kantone zu den Sozialversicherungen. 

Die Einnahmen der Kantone aus Bundesquellen machten 
2003 in der Summe durchschnittlich nur etwa 15,3 Mrd. 
SFR (= 23 %) von 65,7 Mrd. SFR Gesamteinnahmen der 
Kantone aus. In den steuerlich schwächsten Kantonen Uri, 
Obwalden und Jura erreichten diese Ausgleichsleistungen 
jedoch mit fast 50 % der Gesamteinnahmen eine beträchtli-
che Höhe. Dennoch war man mit dem geltenden Finanzaus-
gleichssystem in der Schweiz unzufrieden. Auch wenn es 
im Ergebnis bei weitem nicht deutsches Niveau erreichte, 
kam es selbst wohlhabenden und steuerlich starken Kan-
tonen zugute (der Anteil Zürichs an den Transfers betrug 
immerhin noch 1,8 Mrd. SFR [= 18 %] von 10 Mrd. SFR 
Gesamteinnahmen), erzielte also nicht die erhofften Aus-
gleichswirkungen und führte mit seinem hohen Anteil an 
konditionierten Transfers (etwa 73 %) zu unerwünschten 
Bindungen kantonaler Mittel, die als obligatorische Ko-
finanzierungen nicht selten auch Fehlallokationen zur Folge 
hatten.  

7. Deshalb ist in der Schweiz durch Referendum vom 28. No-
vember 2004 bei 64,4 % Zustimmung ein neuer Finanzaus-
gleich geschaffen worden, der erstmals im Haushaltsjahr 
2008 wirksam werden soll. Diese Neugestaltung des Fi-
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nanzausgleichs (NFA) ist Teil einer Föderalismusreform, 
mit der im Wesentlichen fünf Ziele verfolgt werden: Sie soll 
1. die Wirksamkeit des Staates verbessern und die Effizienz 
staatlicher Leistungserbringung fördern, 2. die Geldflüsse 
zwischen Bund und Kantonen transparent machen, 3. die 
großen Unterschiede in der Finanzlage der Kantone ab-
bauen, 4. für eine klare Aufgabenverteilung zwischen Bund 
und Kantonen sorgen und 5. die interkantonale Zusammen-
arbeit stärken. Anders als in Deutschland wurde also bei 
dieser Reform von vornherein die Neuverteilung von Auf-
gaben mit einer Revision der Finanzverfassung verbunden. 

Der eigentliche Finanzausgleich (im engeren Sinne) wird 
künftig aus zwei Instrumenten bestehen: dem Ressourcen-
ausgleich und dem Lastenausgleich. Der Ressourcenaus-
gleich bildet das Kernstück des neuen Systems. Er wird aus 
Mitteln des Bundes und der fünf ressourcenstarken Kantone 
(Zug, Basel-Stadt, Zürich, Genf, Nidwalden, Basel-Land 
und Schwyz) auf der Basis eines neuen Ressourcenindex 
(RIX) finanziert, setzt sich also aus einer vertikalen und ei-
ner horizontalen Komponente zusammen. Die Einzahlungen 
der Geber-Kantone in den horizontalen Ausgleich erfolgen 
proportional zu ihren Ressourcen; die Auszahlungen und 
die Verteilung der Bundesmittel an die Nehmer-Kantone 
sind progressiv gestaltet. Ziel des Ressourcenausgleichs ist 
es, alle Kantone auf ein Niveau von mindestens 85 % der 
kantonalen Durchschnittsressourcen zu bringen. Nach einer 
Modellrechnung auf der Grundlage von 2002 würde der 
reichste Kanton Zug beim RIX von 210,5 auf immerhin 
noch 186,5 des Durchschnitts abgesenkt, wobei er etwa 
11,4 % seiner bisherigen Einnahmen verlöre, während der 
ressourcenärmste Kanton Jura beim RIX von 84,4 auf 88,9 
angehoben und damit 37,9 % seiner jetzigen Einnahmen 
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hinzugewinnen würde. Die Mittel aus dem Ressourcenaus-
gleich sind nicht zweckgebunden. 

Ergänzt wird dieser Ressourcenausgleich durch einen Las-
tenausgleich, der Sonderlasten einzelner Kantone kompen-
siert, die ihnen aufgrund ihrer geographischen Lage oder ih-
rer Bevölkerungsstruktur entstehen. Demgemäß wird zwi-
schen einem geographisch-topographischen und einem so-
zio-demographischen Lastenausgleich unterschieden. Bei 
ersterem werden die Sonderlasten der Gebirgskantone (z. B. 
für Winterdienst und Waldbewirtschaftung) mit drei Indika-
toren erfasst: Bevölkerung (die über 800 m wohnt), Sied-
lungsstruktur (Siedlungen mit weniger als 200 Einwohnern, 
geringe Bevölkerungsdichte) und Fläche (produktive Fläche 
über 1080 m ü. d. M. = Lasten der Höhe und Steilheit). 
Letzterer berücksichtigt den Umstand, dass Ballungszentren 
oft einen überdurchschnittlichen Bevölkerungsanteil an 
älteren und ärmeren Personen, Auszubildenden und Arbeits-
losen aufweisen. Diese Gruppen können einerseits hohe 
Lasten verursachen, generieren andererseits aber geringe 
Steuereinnahmen. Schließlich sorgt für eine Übergangszeit 
der sog. Härteausgleich dafür, dass die Kantone, die künftig 
Mittel verlieren, durch den Wechsel des Systems nicht zu 
hart bestraft werden. 

8. In der Schweiz sind der Bund, die Kantone und die Gemein-
den frei, Kredite aufzunehmen und damit auch Haushaltslö-
cher zu stopfen („deficit spending“). Es gibt dafür keinerlei 
bundesrechtliche Grenzen oder Restriktionen – abgesehen 
von der Einschränkung, dass keine Ebene dafür die Bun-
desbank in Anspruch nehmen darf. Man vertraut in der 
Schweiz einerseits auf den Wettbewerb zwischen den Kan-
tonen, der ein unvernünftiges Finanzgebaren zumindest er-
schwert, und andererseits darauf, dass sich die Bevölkerung 
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gegen eine unbegründete Verschuldung von selbst zur Wehr 
setzen würde. In vielen Kantonen ist eine Kreditaufnahme 
allerdings nur zulässig für sog. Kapitalausgaben (Investitio-
nen) und nur unter der Voraussetzung, dass der Kanton 
auch in der Lage ist, die Zinsen aus laufenden Haushalts-
mitteln zu bezahlen. 

9. Die Finanzverfassung der Schweiz ist in hohem Maße durch 
Vielfalt, Selbstbestimmung und Wettbewerb zwischen allen 
Ebenen gekennzeichnet, wobei die Finanzautonomie der 
Kantone eindeutig im Vordergrund steht. Auf diese Weise 
wird nicht nur jeder Ebene die Möglichkeit verschafft, ihre 
Aufgaben unabhängig von der anderen Ebene nach eigenen 
Vorstellungen und Präferenzen zu finanzieren. Gerade die 
Kantone können ihre Gestaltungsspielräume gezielt nutzen, 
um sich im internationalen Standortwettbewerb gezielt zu 
positionieren und Investoren anzuziehen. Jüngstes Beispiel 
dafür ist die Einführung einer Einkommensteuerdegression 
für Reiche in einer wachsenden Zahl von (wirtschaftsstar-
ken und -schwächeren) Kantonen. Dieses Ausmaß an finan-
zieller Autonomie, vor allem bei der Festsetzung und Erhe-
bung von Steuern, muss immer auch im Lichte der Verfah-
ren und Mechanismen direkter Demokratie in der Schweiz 
gesehen werden. In der Schweiz sind die Bürgerinnen und 
Bürger schon deshalb an einer sparsamen und wirtschaftli-
chen Mittelverwendung interessiert, weil sie in vielen Kan-
tonen und Städten selbst darüber (mit-)entscheiden, wie 
hoch ihre Abgaben sind, mit denen die öffentlichen Haus-
halte finanziert werden. „Wegen dieser Mitbestimmungs-
möglichkeit und der den Entscheidungen vorangehenden 
Diskussion akzeptieren sie Umverteilungsentscheidungen 
eher als in einer Situation, in denen ihnen Steuern aufokt-
royiert werden. Die prozedurale Fairness der Schweizer Re-
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ferendumsdemokratie stabilisiert die dezentrale Umvertei-
lung somit ebenfalls.“ (Feld 2004: 68) 

Allerdings zeigen die zahlreichen Bemühungen um eine 
Steuerharmonisierung vor allem auf administrativem Gebiet 
(z. B. im Wege interkantonaler Abkommen zur Vermeidung 
von Doppelbesteuerung), dass man sich auch in der 
Schweiz der Kosten dieser Finanzautonomie und des Steu-
erwettbewerbs durchaus bewusst ist. Abgesehen davon, 
dass auch die Schweiz nicht ohne einen Finanzausgleich 
auskommt, darf bei der Frage, ob dieses System Modell-
charakter für andere Staaten haben kann, die Tatsache nicht 
außer Acht gelassen werden, dass wegen zahlreicher ethni-
scher, sprachlicher, kultureller und religiöser Barrieren die 
Mobilität der Bevölkerung in der Schweiz außerordentlich 
gering ist. 

 

VII. Vereinigte Staaten von Amerika 

1. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind seit 1787 ein 
Bundesstaat („federation“), dem heute 50 Einzelstaaten 
(„states“) sowie der „District of Columbia“ (mit der Haupt-
stadt Washington) angehören und der sich auf einer Fläche 
von 9,372 Mio. qm2 mit 292,2 Mio. Einwohnern erstreckt. 
Ähnlich wie in Australien, Kanada und der Schweiz unter-
scheiden sich die Einzelstaaten an Größe und Bevölke-
rungszahl erheblich: Sieht man von Alaska wegen seiner 
geringen Besiedlungsdichte ab, so hat Texas als größter Flä-
chenstaat (696 Mio. qm2) 20,8 Mio. Einwohner und Ka-
lifornien als bevölkerungsreichster Staat (410 Mio. qm2) so-
gar 35,8 Mio. Einwohner. Auf der anderen Seite des Spekt-
rums steht Rhode Island als kleinster Einzelstaat mit einer 
Fläche von nur 4 Mio. qm2 und etwas über einer Million 
Einwohner. Das Bruttoinlandsprodukt erreichte 2004 die 
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Summe von beinahe 12.000 Mrd. US$. Damit sind die USA 
die größte Volkswirtschaft der Welt. Demgemäß ist auch 
das Pro-Kopf-Einkommen sehr hoch: Es liegt weltweit an 
vierter Stelle (nach Norwegen, Luxemburg und der 
Schweiz) und belief sich 2004 auf fast 40.000 US$. 

2. Die amerikanische Verfassung von 1787 sah zunächst in 
Art. I, Sect. 8 vor, dass der Kongress nur für Zwecke der 
Schuldentilgung, der gemeinsamen Landesverteidigung und 
der allgemeinen Wohlfahrt der USA befugt sein sollte, 
Steuern, Abgaben und Gebühren zu erheben. Diese Rege-
lung deckte noch die Einführung einer ersten Einkom-
mensteuer des Bundes zur Finanzierung des Bürgerkriegs 
im Jahre 1862. Ihre Erneuerung 1872 und ihre wiederholte 
Fortschreibung in den späten achtziger Jahren wurde jedoch 
vom Supreme Court für verfassungswidrig erklärt, weil es 
sich um eine direkte Steuer handele, die nicht ohne Auftei-
lung nach Bevölkerungszahlen der Staaten erhoben werden 
dürfe. Daraufhin bedurfte es einer Ergänzung der Verfas-
sung, um in den USA ein modernes System von Bundes-
steuern einzuführen. Erst das XVI. Amendment von 1913 
verschaffte dem Kongress die Kompetenz zur Erhebung von 
Einkommensteuern aus Quellen jeder Art – und zwar ohne 
Aufteilung nach der Bevölkerung und ohne Rücksicht auf 
Zensus oder Anzahl. Daraufhin wurde fast zeitgleich das 
erste Einkommensteuergesetz des Bundes verabschiedet, 
das Jahreseinkünfte über 3.000 US$ mit nur 1 % und über 
500.000 US$ mit weiteren 6 % besteuerte. 

Das heutige Steuersystem des Bundes beruht auf dem 
„Internal Revenue Code (IRC)“ von 1986, der seitdem fast 
jährlich geändert und immer wieder auch zu außersteuer-
lichen Zwecken (Wirtschaftslenkung, Sozialpolitik) benutzt 
wurde. Aufgrund fehlenden Feedbacks hat die Frage, inwie-
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weit einzelne Änderungen des Codes tatsächlich den 
gewünschten Erfolg gebracht haben, allerdings bislang 
kaum eine Rolle gespielt. Alle übrigen Steuergesetze sind 
Gesetze der Staaten, die sich in Steuerquellen, Steuersätzen, 
Tarifen, Bemessungsgrundlagen erheblich voneinander un-
terscheiden. Gebunden sind die Staaten lediglich an die im 
IRC abschließend aufgelisteten Steuerarten und an verfas-
sungsrechtliche Grenzen: Sie dürfen keine Steuern erheben, 
die den zwischenstaatlichen Handel behindern, die auswär-
tigen Beziehungen beeinflussen oder diskriminierende Wir-
kungen entfalten. 

3. Die Einnahmen des Bundes lagen 2003 bei 1.859,7 Mrd. 
US$ (= 55,6 % der staatlichen Gesamteinnahmen). Zusam-
men setzten sie sich im Wesentlichen aus Steuern und 
Abgaben 1. auf alle persönlichen Einkünfte (Löhne, Gehäl-
ter, Trinkgelder, aber auch Kapitaleinkünfte [Zinsen, Divi-
denden]), 2. auf Unternehmensgewinne, 3. für Sozial-
leistungen (Gesundheitsversorgung von über 65-Jährigen 
und Rentnern, Alterssicherung und Arbeitslosigkeit) und 
4. auf den Verkauf von Tabak, Alkohol und Mineralöl so-
wie auf hochwertigen Grundbesitz, Schenkungen und Li-
zenzen. Im Einzelnen erbrachten die „personal income tax“ 
924,5 Mrd. US$ (= 43 %), die „corporate income taxes“ nur 
150,5 Mrd. US$ (= 7 %), die „social insurance taxes“ 752,5 
US$ (= 35 %) sowie die „exise, estate, gift taxes“ und „cus-
toms“ insgesamt ebenfalls etwa 150 Mrd. (= 7 %). Hinzu 
kamen Kredite in Höhe von 172 Mrd. US$ (= 8 %). Seit 
2003 sind die Einnahmen des Bundes trotz (oder wegen?) 
drastischer Steuersenkungen der Bush-Administration wie-
der stark angestiegen und erreichten im Jahre 2005 die 
Summe von 2.150 Mrd. US$. 
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Hingegen sind die Einnahmen der Staaten aus eigenen 
Steuern und Abgaben in Höhe von insgesamt 767,7 Mrd. 
US$ (= 23 % der staatlichen Gesamteinnahmen) ebenso 
vielfältig wie unübersichtlich. Im Vordergrund stehen dabei 
Grundsteuern und Umsatzsteuern, die beide den Staaten fast 
ausschließlich zustehen, sowie ebenfalls Einkommensteu-
ern, die von den entsprechenden Bundessteuern abgezogen 
werden können, schließlich Kraftfahrzeugsteuern und die-
selben Verbrauchsteuern wie beim Bund (auch hier mit Ab-
zugsmöglichkeit). Die Vergleichbarkeit dieser Einnahmen 
wird dadurch erschwert, dass sie nicht bei allen Staaten in 
zumindest ähnlicher Form anfallen. Die Staaten Alaska, 
Florida, Nevada, South Dakota, Texas, Washington und 
Wyoming erheben zum Beispiel überhaupt keine Einkom-
mensteuern, die Staaten New Hampshire und Tennessee be-
schränken sie auf Kapitaleinkünfte. Von den übrigen Staa-
ten erheben Colorado, Illinois, Indiana, Massachusetts, Mi-
chigan und Pennsylvania ihre Einkommensteuern nach ei-
nem einheitlichen Steuersatz („flat tax“), während alle ande-
ren unterschiedliche Modelle der Steuerprogression bevor-
zugen. Ähnliches gilt für die Umsatzsteuern: Alaska, Dela-
ware, Montana und Oregon verzichten völlig auf sie; bei 
den übrigen Staaten variieren die Steuersätze zwischen 
2,9 % in Colorado und 7 % in Mississippi, Rhode Island 
und Tennessee. Sämtliche Steuern und Abgaben, die von 
den Staaten erhoben werden, stehen – mit entsprechend 
geringeren Prozentsätzen – auch den Kommunen zu, die 
2003 auf eigene Einnahmen von 713,8 Mrd. US$ (= 21,4 % 
der staatlichen Gesamteinnahmen) kamen, wobei wiederum 
ein kompliziertes System von Steueranrechnungen und 
Steuerermäßigungen dafür sorgt, dass Doppelbesteuerungen 
weitgehend vermieden werden. 
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4. Lässt man sämtliche Transferleistungen zwischen den Ebe-
nen außer Betracht (dazu unten Ziff. 5.), die im Durch-
schnitt bei den Staaten etwa 30 % und bei den Gemeinden 
sogar 40 % ihrer Gesamteinnahmen ausmachen, so ergibt 
sich für die autonom erhobenen – d. h. die diesen subnatio-
nalen Einheiten aus eigenem Recht zustehenden laufenden – 
Einnahmen im Jahre 2003 folgendes Bild: 

(1) auf der Ebene der Staaten: Steuern auf Einkommen und 
Vermögen 210,3 Mrd. US$ (= 27,3 %), allgemeine Umsatz-
steuer 184,6 Mrd. US$ (= 24,1 %), besondere Umsatz- und 
Verbrauchsteuern (u.a. auf Mineralöl, Alkohol, Tabakpro-
dukte): 89,2 Mrd. US$ (= 11,6 %), Grundsteuern 10,5 Mrd. 
US$ (= 1,4 %), sonstige Steuern 54,4 Mrd. US$ (= 7,1 %), 
laufende Gebühren und Entgelte (für Bildungseinrichtungen 
[insbes. Universitäten], Krankenhäuser, Fernstraßen, Flug-
häfen, Parks und Erholungsgebiete) 106,3 Mrd. US$ 
(= 13,9 %), Gebühren für Versorgungsleistungen (Wasser, 
Elektrizität, Gas) 12,5 Mrd. US$ (= 1,6 %), Vermögens-
erträge 30,7 Mrd. US$ (= 4 %), sonstige Einnahmen 69,2 
Mrd. US$ (= 9 %). Über alle diese Steuern, Abgaben, 
Gebühren und Entgelte wird von den Staaten völlig frei und 
unabhängig entschieden, und zwar in aller Öffentlichkeit 
durch die demokratisch gewählten Parlamente. 
(2) auf der Ebene der Kommunen: Steuern auf Einkommen 
und Vermögen 20,3 Mrd. US$ (= 2,8 %), allgemeine Um-
satzsteuer 44,6 Mrd. US$ (= 6,2 %), besondere Umsatz- und 
Verbrauchsteuern (u.a. auf Mineralöl, Alkohol, Tabakpro-
dukte): 19,3 Mrd. US$ (= 2,7 %), Grundsteuern 286,2 Mrd. 
US$ (= 40 %), andere Steuern 31,5 Mrd. US$ (= 4,4 %), 
laufende Gebühren und Entgelte (für Bildungseinrichtungen 
[insbes. Schulen], Krankenhäuser, Straßen, Flughäfen, 
Parks und Erholungsgebiete, Theater, Sportstätten) 123,9 
Mrd. US$ (= 17,4 %), Gebühren für Versorgungsleistungen 
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(Wasser, Elektrizität, Gas) 90,5 Mrd. US$ (= 12,7 %), Ab-
wasser und Abfallbeseitigung 39,4 Mrd. US$ (= 5,5 %), 
Vermögenserträge 35,2 Mrd. US$ (= 4,9 %), sonstige Ein-
nahmen 22,9 Mrd. US$ (= 3,2 %). Wie bei den Staaten wird 
auch in den Gemeinden über alle diese Steuern völlig 
autonom in einem repräsentativ-demokratischen Verfahren 
entschieden. Steuer- und Finanzfragen sind daher wie in der 
Schweiz nicht selten Gegenstand politischer Auseinander-
setzungen vor Ort, ja sogar zentrales Thema von kommu-
nalen Wahlkämpfen. 

Die Finanzautonomie der Staaten und Kommunen in Bezug 
auf diese eigenen Steuern, Abgaben und Gebühren findet 
ihre Schranken lediglich in der Bundesverfassung, den sub-
nationalen Verfassungen, den Gesetzen der Einzelstaaten 
und in den kommunalen Statuten. Bundesorgane haben da-
rauf keinerlei Einfluss, wenn man einmal von der Aufzäh-
lung der Steuerarten (und damit auch der möglichen Steuer-
quellen) im „Internal Revenue Code“ des Bundes absieht. 
Da ein Teil der Steuern und Abgaben, die ein Staat oder 
eine Gemeinde erhebt, von entsprechenden Bundessteuern 
abgezogen werden darf („tax deduction“), kann man in den 
USA sogar von einem Wirksamkeitsvorrang der Finanzau-
tonomie subnationaler Einheiten sprechen. 

5. Dieses klare Bild wird jedoch dadurch nicht unwesentlich 
„eingetrübt“, dass die Staaten ebenso wie die Kommunen in 
erheblichem Umfang auf intergouvernementale Transfer-
leistungen angewiesen sind – erstere vom Bund, letztere 
vom Bund und ihrem jeweiligen Einzelstaat. Zu diesen 
Transfers gehören: Finanzhilfen („grants-in-aid“), Anteile 
an Steuern der höheren Ebene („shared taxes“), Zahlungen 
anstelle von Steuern bei steuerbefreiten Objekten („pay-
ments-in-lieu-of-taxes“), zweckgebundene Kredite und 
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Vorschüsse („contingent loans and advances“), Rückerstat-
tungen von Kosten durch andere Ebenen für die Erfüllung 
ihrer Aufgaben („reimbursements“), alle übrigen Zuschüsse 
anderer Ebenen zur Voll- oder Teilfinanzierung von Vor-
haben der Empfängerebene („categorial grants“). Seit eini-
ger Zeit ist man allerdings verstärkt dazu übergegangen, 
solche Finanzhilfen auch als weniger strikt gebundene Zu-
schüsse für einen sehr weit gezogenen Verwendungskreis 
(z. B. für Familien, für Bildung und Erziehung) nach be-
stimmten festen Sätzen („block grants“) zur Verfügung zu 
stellen, um sich auf diese Weise die Problemnähe und bes-
sere Bedarfskenntnis der unteren Einheiten zunutze zu ma-
chen und dadurch für eine effizientere Allokation der Mittel 
zu sorgen. 

Mit derartigen Zuweisungen, die eine Fülle von Aufgaben, 
Programmen, Projekten und Aktivitäten in Staaten und 
Kommunen betreffen, werden über 700 Einzelmaßnahmen 
finanziert. Von den Zuschüssen des Bundes („federal 
grants“), die zumeist konditioniert sind, aber – soweit sie 
den Kommunen zugute kommen sollen – stets über die 
Haushalte der Staaten an sie fließen, seien beispielhaft er-
wähnt: Bundeshilfen für den Bau und Betrieb öffentlicher 
Flughäfen, im Bildungsbereich für Immigrantenschulung 
und Sprachtraining, für das gemeinsame Arbeitslosenaus-
gleichssystem von Bund und Staaten, zur Ergänzung kom-
munaler Ressourcen, zum Bau und Betrieb von Bundesfern-
straßen, zur Förderung des kommunalen Wohnungsbaus, 
zur Unterhaltung der Bundesnaturreservate, für öffentliche 
Wohlfahrt (inkl. Familienhilfen und Gesundheitsdienste), 
für Abfallverwertung und Abwasserreinigung, für Energie-
versorgung sowie für den lokalen und regionalen Personen-
transport. Insgesamt erreichten diese Bundeszuweisungen in 
den Jahren 2002/3 eine Summe von 389,2 Mrd. US$ 
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(= 20,9 % aller Bundeseinnahmen), von denen 343,3 Mrd. 
US$ (= 88,2 %) an die Staaten und 45,9 Mrd. US$ 
(= 11,8 %) über deren Haushalte an die Kommunen flossen. 

Einen ähnlichen Umfang haben auch die Transfers der 
Staaten an ihre Kommunen. Darunter finden sich umfang-
reiche Zuweisungen für Schulen, Schülertransport, Förde-
rungsprogramme für Behinderte und zum Ausgleich unter-
schiedlicher Belastungen der Kommunen mit Ausgaben für 
Bildung und Erziehung, zur Finanzierung von örtlicher Ge-
sundheitsfürsorge und Krankenhäusern, zur Förderung des 
regionalen und lokalen Straßenbaus, zum Bau und Betrieb 
von Mülldeponien, Kläranlagen, Elektrizitäts-, Gas- und 
Wasserwerken sowie zur Unterhaltung des Regional- und 
Lokalverkehrs. Die Zuweisungen der Staaten an ihre Kom-
munen (inkl. des Bundesanteils) belaufen sich auf 370,6 
Mrd. US$ (= 34,2 % aller kommunalen Einnahmen). Um-
gekehrt beteiligen sich die Kommunen aber auch an Pro-
grammen übergeordneter Ebenen, also des Bundes oder der 
Staaten, oder an deren Gemeinschaftsprogrammen, und 
zwar im Jahre 2003 mit immerhin 18,3 Mrd. US$ (= 1,7 % 
aller Einnahmen). Dieses umfangreiche Transfersystem hat 
in den USA trotz strikter Kompetenztrennung der Ebenen 
nicht nur zu mannigfachen Verflechtungen zwischen ihnen 
und damit zu neuen Abhängigkeiten geführt, sondern ist 
auch wenig transparent, rechtlich nur unzureichend abgesi-
chert und daher für politische Manöver und „Vorzugsbe-
handlungen“ durch die jeweils übergeordneten Administra-
tionen äußerst anfällig. 

6. Trotz dieser zahlreichen vertikalen Transferzahlungen ken-
nen die USA keinerlei Mechanismen und Instrumente eines 
Finanzausgleichs, dessen spezielle Funktion – wie im Falle 
Deutschlands – darin besteht, die Lebensverhältnisse in den 
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Gliedstaaten aneinander anzugleichen. Obwohl die Dispa-
ritäten in der Steuerkraft auch unter den amerikanischen 
Gliedstaaten beträchtlich sind (sie schwankten 1994 zwi-
schen Nevada mit 141 % und Mississippi mit 71 % des 
Durchschnitts), gehören die USA zu einer Minderheit unter 
den Bundesstaaten, die bestehende wirtschaftliche und sozi-
ale Unterschiede in einem Gemeinwesen eher für nützlich 
und anregend als für schädlich halten. Im Übrigen ist man 
hier der Auffassung, dass jeder, dem es irgendwo nicht 
passt, stets die Möglichkeit hat, dorthin zu ziehen, wo es 
ihm besser gefällt. Die USA setzen also auf Beweglichkeit, 
Mobilität und interne Migration, auf Dynamik und Flexibi-
lität im Verhalten der Menschen. Etwas verkürzt wird das 
System des amerikanische Bundesstaates deshalb auch als 
„bus-ticket federalism“ bezeichnet.  

7. Die Kreditaufnahme des Bundes und der Staaten ist nicht 
reglementiert; Grenzen ergeben sich weder aus den Verfas-
sungen noch aus einfachen Gesetzen. Soweit in den Einzel-
staaten „balanced budget“-Verpflichtungen bestehen, haben 
diese nur formale Bedeutung, weil die Haushalte dort auch 
mit Krediten ausgeglichen werden können. Die Nettoneu-
verschuldung des Bundes ist in den vergangenen Jahren 
wieder stark angestiegen, nachdem von 1998 bis 2001 sogar 
erhebliche Haushaltsüberschüsse erwirtschaftet worden wa-
ren, mit deren Hilfe das Budgetdefizit des Bundes zunächst 
reduziert werden konnte. Allerdings hat die mächtige „Fe-
deral Reserve Bank“ mit ihren fiskalpolitischen Vorgaben 
einen nicht unerheblichen und zumeist dämpfenden Einfluss 
auf die Neigung, öffentliche Haushalte mit Hilfe von 
Krediten auszugleichen. Dagegen unterliegen die Kom-
munen bei ihrem „deficit spending“ engen Beschränkungen 
und einer strengen Kontrolle durch ihre Staaten. 
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8. Auf den ersten Blick scheint die amerikanische Finanz-
verfassung den einzelnen Ebenen – also Bund, Staaten und 
Kommunen – in jeder Beziehung geradezu ein Höchstmaß 
an Finanzautonomie zu bieten, zumal sie kein auf Nivel-
lierung abzielendes Finanzausgleichssystem vorsieht. Diese 
Einschätzung ist zwar im Großen und Ganzen zutreffend, 
bedarf jedoch in einigen Punkten der Korrektur. Zu den 
wirksamsten, die eigenen finanziellen Gestaltungsmöglich-
keiten unterer Ebenen besonders stark beeinträchtigenden 
Instrumenten des Bundes (gegenüber Staaten und Kom-
munen) und der Staaten (gegenüber ihren Kommunen) 
gehören die zahlreichen zweckgebundenen Finanzhilfen 
(„categorial grants“) mit der Verpflichtung, sie als Teile 
obligatorischer Bundes- oder Staatenprogramme auch dann 
anzunehmen und sachgerecht zu verwenden, wenn dadurch 
Aufgaben mitfinanziert werden, die zum ausschließlichen 
Zuständigkeits- und Verantwortungsbereich der jeweiligen 
Ebene gehören. Traditionell erzeugt also die föderative 
Aufgabentrennung und Kompetenzverteilung in den USA 
keine Sperrwirkung gegenüber sog. Fremdfinanzierungen 
der jeweils übergeordneten Ebenen.  

9. Die USA sind daher geradezu ein Musterbeispiel für Ver-
flechtungen im fiskalischen Bereich. Gegen diese Art mo-
netärer Fremdbestimmung haben sich die Staaten und 
Kommunen immer wieder, wenn auch letztlich vergebens, 
zu wehren versucht. So haben zum Beispiel einige Kommu-
nen ihre Schulen teilweise mit Einnahmen aus der Grund-
steuer finanziert, bis ein Gericht dies für verfassungswidrig 
erklärt hat. In anderen Staaten haben die Bürger selbst die 
Grundsteuern, von denen Teile für die Schulen bestimmt 
waren, gesenkt und dafür die Umsatzsteuern erhöht. Dies 
führte eine Zeitlang landesweit zu erheblichen Engpässen 
bei der Schulfinanzierung. Der Bund ist hier in die Bresche 
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gesprungen und hat die fehlenden Mittel im Rahmen eines 
eigenen Programms ersetzt, das noch zusätzlich die durch 
den steuerpolitischen Wettbewerb in den Staaten entstan-
denen Disparitäten auszugleichen vermochte. So kam man 
auf diesem Gebiet quasi „vom Regen in die Traufe“. Dieses 
Beispiel zeigt recht anschaulich, wie gerade ein Versuch, 
von seiner Finanzautonomie Gebrauch zu machen, scheitern 
und sogar kontraproduktive Effekte auslösen kann. Auch 
wenn derartige Erscheinungen in den USA nicht verfas-
sungsrechtlich vorgesehen sind, dürfen sie bei der kompara-
tiven Betrachtung des faktischen Grades an gliedstaatlicher 
Finanzautonomie in föderalen Systemen nicht völlig ausge-
blendet werden. 

 
VIII. Vergleichende Zusammenfassung unter Einbeziehung 

Deutschlands 

1. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass in keinem der 
sechs betrachteten Länder von einer umfassenden, alle As-
pekte einschließenden Finanzautonomie der föderalen Glie-
der die Rede sein kann. Andererseits sind aber zumindest 
Teile oder Komponenten rechtlich abgesicherter Einfluss-
möglichkeiten der subnationalen Ebene auf die Gestaltung 
und Verwendung ihrer Einnahmen in jedem dieser Staaten 
nachweisbar. Um diese Beobachtung zu konkretisieren und 
die vergleichende Analyse zu erleichtern, soll im Folgenden 
als Gradmesser ein grobes Raster von Kriterien zugrunde 
gelegt werden, nach denen das jeweilige „Autonomie-
niveau“ besser eingeschätzt werden kann. Dabei ist im 
funktionellen Sinn zwischen sechs Dimensionen von Fi-
nanzautonomie zu unterscheiden: 1. Regelungsautonomie, 
2. Ertragsautonomie, 3. Verwaltungsautonomie, 4. Verfü-
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gungsautonomie, 5. Verteilungsautonomie und 6. Verschul-
dungsautonomie. 

2. Als Regelungsautonomie soll die Fähigkeit bezeichnet wer-
den, die rechtlichen Grundlagen der Besteuerung selbst und 
unabhängig von anderen Gliederungsebenen nach eigenen 
finanzpolitischen Vorstellungen zu gestalten. Dazu gehört 
grundsätzlich ein Vollbesitz der Gesetzgebungskompeten-
zen über dem Ertrag nach „eigene“ Steuern oder Steueran-
teile (z. B. an Gemeinschaftssteuern) und damit letztlich die 
im Prinzip freie Entscheidungsbefugnis über die eigenen 
Einnahmen. In Deutschland ist dies – bis auf wenige Aus-
nahmen (z. B. Zweitwohnungsteuer) – nicht der Fall. Den 
deutschen Ländern fehlt also schon von Verfassungs wegen 
jene Regelungsautonomie, da das Grundgesetz dem Bund 
ermöglicht, auf alle konkurrierenden Besteuerungsbefug-
nisse ungehindert zuzugreifen. Das ist in Australien zwar 
mit dieser Rigidität nicht der Fall; aber auch dort liegt das 
Schwergewicht der Steuer- und Abgabengesetzgebung ein-
deutig beim Gesamtstaat. In Russland existiert bei den Zu-
ständigkeiten für Steuern und Abgaben sogar praktisch ein 
Monopol der Föderationsregierung. In ähnlicher Weise hat 
Österreich die Gesetzgebungskompetenzen auf fiskalischem 
Gebiet zentralisiert, aber den Ländern doch zumindest die 
Regelungsautonomie über die wenigen Steuern belassen, 
die ihnen ausschließlich zustehen. Ganz anders in der 
Schweiz und den USA: Hier sind die Kantone und die 
Staaten im Rahmen der Verfassung für alle Steuern, die ih-
nen ganz oder teilweise zustehen, selbst auch gesetzgebend 
verantwortlich, und zwar de jure unbegrenzt, sodass es dort 
zu einem Steuerwettbewerb mit entsprechendem Anglei-
chungsdruck kommt. In Kanada bestehen Besteuerungs-
rechte des Bundes und der Provinzen in Bezug auf diesel-
ben Steuern sogar relativ unverbunden nebeneinander, so-
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dass – um die Bürger nicht zu überfordern – über die jewei-
ligen Steuersätze immer wieder neu verhandelt werden 
muss. 

3. Unter Ertragsautonomie ist der finanzielle Gestaltungs- und 
Entscheidungsspielraum föderaler Gliedstaaten über die 
Verwendung von Steuern und Abgaben zu verstehen, den 
sie dadurch erhalten, dass sie entweder selbst und allein 
über die gesamte Höhe ihres Steueraufkommens befinden 
können (absolute Ertragsautonomie) oder ihnen die Verfas-
sung, die Gesetze oder besondere Verträge eines Staates 
feste (nicht variable) Anteile am Ertrag einzelner Steuern 
zuweisen (relative Ertragsautonomie). In Deutschland sind 
die Länder insoweit nur relativ autonom: Das Grundgesetz 
sichert ihnen zwar den Ertrag bestimmter Steuern (Länder-
steuern) oder fester Anteile daran (die Hälfte der Einkom-
men- und Körperschaftsteuer) zu; die Höhe wird jedoch 
einseitig vom Bund festgelegt, ebenso die Höhe der Um-
satzsteuer, über deren Anteile Bund und Länder regelmäßig 
zu verhandeln haben. In Australien erhalten die Provinzen 
neben geringen eigenen Steuern im Wege der Rückerstat-
tung den gesamten Ertrag aus der Umsatzsteuer, deren Höhe 
sie ebenfalls über Verhandlungen mit dem Bund zu beein-
flussen vermögen. In Österreich können sich die Länder 
zumindest auf feste Ertragsanteile an den gemeinschaftli-
chen Bundessteuern stützen. Wenig Ertragsautonomie ha-
ben die föderativen Subjekte in Russland, über absolute Er-
tragsautonomie bei den ihnen zustehenden Steuern verfügen 
hingegen die Provinzen in Kanada, die Kantone in der 
Schweiz und die Staaten in den USA mit der Folge, dass 
dort auch ein entsprechender, wenngleich durch Harmoni-
sierungsregelungen begrenzter Steuerwettbewerb existiert. 
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4. Mit Verwaltungsautonomie ist die Befugnis gemeint, Steu-
ern und Abgaben durch eigene Behörden zu erheben, fest-
zusetzen und einzutreiben. In Deutschland ist dies Sache der 
Länder, die die Steuergesetze – wie fast alle Gesetze des 
Bundes unter seiner Kontrolle – im Wege landeseigener 
Verwaltung vollziehen. Gleiches gilt für Kanada, aber auch 
für Rußland, mit der Besonderheit, dass dort die Kontrolle 
durch zentrale Instanzen sehr viel schärfer und intensiver 
ausgeübt wird als hierzulande. Umgekehrt sind in Austra-
lien und Österreich die Gliedstaaten überhaupt nicht an der 
Steuerverwaltung beteiligt; die wichtigsten Steuern und 
Abgaben werden dort durch Bundesbehörden eingezogen. 
Dagegen bestehen in der Schweiz und den USA Steuerver-
waltungen des Bundes und der Gliedstaaten nebeneinander, 
und zwar mit getrennten Zuständigkeiten jeweils für die 
Bundes- oder Landessteuern. Von finanzieller Verwal-
tungsautonomie der Gliedstaaten im strengen Sinne kann 
man daher eigentlich nur bei der Schweiz und den USA 
sprechen, vielleicht auch noch bei Kanada und mit gewissen 
Einschränkungen selbst bei Deutschland, noch weniger al-
lerdings bei Russland. 

5. Der Begriff Verfügungsautonomie bezieht sich auf den Grad 
der Unabhängigkeit eines föderalen Gliedstaats von be-
dingten Finanzhilfen („conditional/categorial grants“) des 
Gesamtstaates, genauer: auf den Spielraum, der jenem bei 
der Verfügung über seine eigenen Einnahmen noch ver-
bleibt, wenn er einen Teil davon zur Mitfinanzierung von 
Programmen der Zentralregierung aufwenden muss. In die-
sem Sinne kann die Verfügungsautonomie sowohl quantita-
tiv (durch die Höhe und den Umfang der Transfers) als auch 
qualitativ (durch Übergriffe mit Transfers in ausschließliche 
Zuständigkeiten des Gliedstaats) beeinträchtigt sein. In 
Deutschland ist die Verfügungsautonomie der Länder über 
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ihre Steuern und Abgaben nicht unerheblich durch die Mit-
finanzierung 1. von Gemeinschaftsaufgaben (vgl. Art. 91 a 
und b GG), 2. von Investitionshilfen des Bundes (vgl. Art. 
104 a Abs.4 GG) und 3. von Teilen des Solidarpakts II (zur 
Entwicklung der neuen Länder) eingeschränkt. Das gilt in 
noch stärkerem Maße für die USA, wo fast alle Bundeszu-
schüsse an die Einzelstaaten einen bestimmten Zweck ver-
folgen, also an mehr oder weniger strikte Bedingungen ge-
knüpft sind. Ähnliches gilt in etwas abgeschwächter Form 
zugleich für Kanada. Auch in Australien und Österreich 
spielen gesamtstaatliche Transfers eine erhebliche Rolle. 
Sie sind dort jedoch überwiegend als feststehende Steuerer-
stattungen oder Ertragsanteile zur Aufstockung der allge-
meinen Haushaltsmittel bestimmt und damit in erheblich 
geringerem Umfang konditioniert, sodass dort der eigene 
Verfügungsspielraum weniger tangiert ist. Am weitesten 
reicht die Unabhängigkeit von bedingten Zuweisungen bei 
den Kantonen in der Schweiz. Am anderen Ende der Skala 
steht Russland mit seinem umfassenden Zuweisungssystem, 
das keinen wesentlichen Unterschied zwischen allgemeinen 
Steuertransfers und besonderen Zweckzuwendungen kennt 
und daher für ein nennenswertes Maß an Verfügungsauto-
nomie der föderativen Subjekte kaum Raum lässt. 

6. Von Verteilungsautonomie kann gesprochen werden, wenn 
der finanzielle Handlungs- und Entscheidungsspielraum fö-
deraler Gliedstaaten bei ihren eigenen Einnahmen und Aus-
gaben nicht oder nur unwesentlich durch Umverteilung von 
freien Haushaltsmitteln im Rahmen eines System des verti-
kalen und/oder horizontalen Finanzausgleichs in Mitleiden-
schaft gezogen wird. In Deutschland werden die Steuer-
kraftunterschiede zwischen den Ländern nach Art. 107 GG 
seit 2005 so weitgehend ausgeglichen, dass Länder mit ei-
ner Differenz zwischen ihren Einnahmen und einem Betrag 
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von 99,5 % der durchschnittlichen Ländereinnahmen pro 
Einwohner (sog. Ausgleichsmesszahl) davon noch 77,5 % 
als Bundesergänzungszuweisungen erhalten – und somit ein 
generelles Ausgleichsniveau von 97 bis 98 % erreichen. 
Dieser hohe Prozentsatz wird nur noch durch den vollstän-
digen Einnahmenausgleich in Australien übertroffen, der 
allerdings ein geringeres Volumen hat und ähnlich wie in 
Österreich ausschließlich vertikaler Natur ist, d. h. allein aus 
Bundesmitteln erfolgt. Demgegenüber gleichen die Schweiz 
Steuerkraftunterschiede zwischen den Kantonen (unter Be-
teiligung der „reichen“) nur zu 85 % und Kanada solche 
Differenzen zwischen ihren Provinzen (ohne deren Beteili-
gung) immerhin zu 95 % aus. Nur die USA verzichten auf 
jede Form eines Finanzausgleichs, der speziell darauf ab-
zielt, Unterschiede in den Lebensverhältnissen abzubauen. 
Sie vertrauen vielmehr darauf, dass ihre „federal grants“ 
bedarfsgerecht alloziert sind. Auch in Russland misst die 
Föderationsregierung ihren Finanztransfers eine gewisse ni-
vellierende Wirkung bei. 

7. Schließlich ist noch ein kurzer Blick auf die Verschuldungs-
autonomie zu werfen, d. h. auf die Möglichkeiten föderaler 
Gliedstaaten, sich nach eigenem Ermessen mit Krediten zu 
versorgen. In Deutschland unterliegen Bund und Länder 
zum einen verfassungsrechtlichen, zum anderen europa-
rechtlichen Schranken: Sie dürfen Netto-Kredite lediglich 
bis zur Höhe der in ihren Haushalten ausgewiesenen Inves-
titionsmittel aufnehmen (vgl. Art. 115 GG), und dies auch 
nur dann, wenn dadurch die europäische Stabilitätsmarge 
von 3 % des BIP nicht überschritten wird. Ähnliches gilt für 
Österreich. Noch strenger reglementiert und kontrolliert 
wird die Verschuldung der föderalen Gliedstaaten in Aust-
ralien (dort durch den „Loan Council“) und in Russland 
(durch die Föderationsregierung). Dagegen sind die Kan-
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tone, Staaten und Provinzen in der Schweiz, den USA und 
Kanada bei ihren Entscheidungen über die Aufnahme von 
Krediten relativ frei, verfügen also über ein hohes Maß an 
Verschuldungsautonomie. 

8. Versucht man zusammenfassend unter den behandelten 
Staaten nach dem Grad der finanziellen Autonomien ihrer 
Glieder eine Art „Rangfolge“ herzustellen, so scheinen sich 
– mit allem Vorbehalt gegenüber derart pauschalen Zuord-
nungen – drei deutlich voneinander unterscheidbare Grup-
pen herauszubilden: In die erste Gruppe mit einem hohen 
Grad an „Autonomie“ der Glieder gehören zweifellos die 
Schweiz und die USA sowie – mit gewissem Abstand – 
vielleicht noch Kanada, und zwar vor allem wegen des 
Vorhandenseins eigener Besteuerungskompetenzen, klarer 
Zuständigkeitstrennungen und -abgrenzungen sowie des 
Fehlens nivellierender Ausgleichsmechanismen. Die zweite 
Gruppe eines mittleren Autonomiegrades bilden Österreich 
und Australien, die sich zwar durch weitgehende Zentrali-
sierung der Besteuerungskompetenzen, andererseits aber 
auch durch Steuerrückerstattungssysteme nach festen Sät-
zen auszeichnen. 

In der dritten Gruppe mit einem nur geringen Potenzial an 
finanzieller Autonomie von Gliedstaaten findet sich zwei-
fellos Russland, wo die föderativen Subjekte trotz ihres 
Zugriffs auf große Teile der Einkommensteuer bei den Zu-
weisungen der Zentralregierung jederzeit nicht nur mit 
quantitativen, sondern auch mit qualitativen Einbußen rech-
nen müssen. Die Bundesrepublik Deutschland dürfte zwi-
schen der zweiten und dritten Gruppe einzuordnen sein. 
Gemessen an der föderalen Grundidee einer ausgewogenen 
Balance zwischen „shared rule“ und „self rule“ legt diese 
Eingruppierung eine Ausweitung der eigenständigen finan-
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ziellen Gestaltungsspielräume der Länder nahe. Der inter-
nationale Vergleich, der in dieser Studie durchgeführt 
wurde, bietet für eine entsprechende Fortführung der deut-
schen Bundesstaatsreform sicherlich einige interessante 
„lessons to be learned“. 
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